
Liebe Leserinnen und Leser,
das bundesteilhabegesetz wird, soweit kann man das nach den
vorliegenden entwürfen sicher beurteilen, zu einer system -
änderung in der behindertenhilfe führen. die jetzige systema-
tik der eingliederungshilfe wird sich verändern hin zu mehr indi-
vidualisierten Leistungen, die besser den bedarfen des
einzelnen Menschen mit behinderung entsprechen. dieser mit
dem begriff „Personorientierung“ bezeichnete systemwandel ist
richtig und grundsätzlich zu begrüßen. der deutsche Caritas-
verband (dCV) und der Fachverband CbP haben bereits im

dezember 2008 die Weiterentwicklung der eingliederungshilfe
gefordert, um mehr selbstbestimmte Teilhabe und Personorien-
tierung der Leistungen zu ermöglichen (s. neue caritas Heft
5/2009). unter anderem mahnten dCV und CbP in dem Papier
einen iCF-orientierten behinderungsbegriff, die Herauslösung
der eingliederungshilfe aus dem Fürsorgesystem, Personorien-
tierung statt institutionsorientierung, Aufbau und Verbesserung
von beratung und Assistenz an. einige der Forderungen finden
sich im Gesetzentwurf zum bundesteilhabegesetz wieder. Wird
jetzt also alles gut?
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das ist leider derzeit nicht erkennbar. Liest man die zahlrei-
chen stellungnahmen von Verbänden aus allen bereichen, so
reichen die reaktionen von mehr oder weniger umfassender
enttäuschung bis empörung. selbst die differenzierteren stel-
lungnahmen fordern nachbesserungen an wichtigen Punkten
des Gesetzentwurfs. Grundtenor dabei ist, dass es mit dem vor-
liegenden entwurf nicht gelingen wird, der selbstbestimmten
Teilhabe von Menschen mit behinderung wirklich zum durch-
bruch zu verhelfen. Zu viele regelungen schränken die selbst-
bestimmung empfindlich ein, zu sehr ist der Gesetzentwurf
geprägt von seiner zweiten Zielvorgabe, dem Verhindern einer
neuen Ausgabendynamik in der eingliederungshilfe. die Frage,
was Menschen mit behinderung unterm strich von diesem
Gesetz haben, muss zu einer kritischen Gesamtbewertung füh-
ren. Vor allem für diejenigen, die heute aufgrund ihrer beein-
trächtigungen auf die umfangreichen Hilfen einer stationären
einrichtung angewiesen sind, kann die bilanz äußerst negativ
ausfallen. die Auftrennung in Fachleistungen der eingliede-
rungshilfe und Grundsicherungsleistungen führt dazu, dass das
reglement und die standards der Grundsicherung auf die
behindertenhilfe übertragen werden. damit ist es zumindest
nach dem aktuellen entwurf nicht einmal ausgeschlossen, dass
jemand vom Kostenträger aufgefordert werden kann, gegen sei-
nen Willen in eine günstigere einrichtung umzuziehen. 

Man kann sich des eindrucks nicht erwehren, dass beim 
entwerfen des Gesetzes an einigen stellen weitaus mehr finanz-
politische Überlegungen Pate gestanden haben, um die öffentli-
chen Haushalte zu schonen, als die umsetzung der behinder-
tenrechtskonvention. dadurch wird aber die große Chance, die
inklusion von Menschen mit wesentlichen Teilhaberisiken zu
fördern, nicht entschieden genug umgesetzt. das ist sehr unbe-
friedigend, denn es gibt im entwurf durchaus Ansätze, denen
man nur zustimmen kann. dass das bedarfsfeststellungsverfah-
ren nun eine zentrale Position erhält oder dass eine ergänzende
unabhängige beratung für Teilhabefragen von Menschen mit
behinderung eingeführt wird, gehört dazu. 

Auch Kernstücke der reform wie die deutlichere Abgren-
zung der Fachleistungen der eingliederungshilfe von Leistungen
zur existenzsicherung oder die erneuten Ansätze, die verschie-
denen sozialleistungssysteme zur aufeinander abgestimmten
Leistungsgewährung zu bewegen, sind im Grundsatz richtige
Ansätze. Gerade das gegliederte sozialsystem zeigt ja insbeson-
dere bei lebenslangen bedarfslagen von Menschen mit behin-
derung seine ganze schwäche. 

Man darf aber auf der ande-
ren seite nicht verkennen, dass
diese reform auch die Leis-
tungserbringer vor große Auf-
gaben stellen wird. Zur un -
sicherheit darüber, ob die aus
sicht der Leistungserbringer
nicht akzeptablen Punkte bis
zum inkrafttreten des Gesetzes
bereinigt werden, und zur
unklarheit, was bei der län -
derspezifischen Ausgestaltung
herauskommt, kommt die Ge -
wissheit, dass der administrati-
ve Aufwand deutlich zuneh-
men wird. 

es wird von Leistungserbringern auch klar wahrgenommen,
dass das Gesetz eindeutig darauf abzielt, die Leistungserbringer
zu schwächen und die Position der Leistungsträger zu stärken.
die Leistungsträger haben den Anspruch, das Geschehen zu
dominieren und damit den Zugang zu Leistungen zu kontrollie-
ren. spricht man mit Praktiker(inne)n vor Ort, besteht darüber
großes unbehagen und die sorge, dass Menschen mit behinde-
rung nicht die erforderlichen Leistungen zuerkannt werden.
dabei will man als einrichtung oder dienst der behinderten-
hilfe und Psychiatrie die Leistung anbieten können, die den
Lebensvorstellungen und den bedarfen der Menschen mit
behinderung entspricht. 

es gibt in der aktuellen situation jedoch kein Zurück, jede
pauschale Ablehnung des bundesteilhabegesetzes gleicht dem
ruf nach der „guten alten Zeit“. Aber wir haben als Verbände
jahrelang darauf hingewiesen, dass der aktuelle gesetzliche rah-
men nicht geeignet ist, inklusion und selbstbestimmte Teilhabe
von Menschen mit behinderung ausreichend zu fördern, und
viele begrenzungen nicht überwunden werden können. 

der Gesetzgeber muss jetzt ganze sachen machen und die
Chancen einer gesetzlichen reform des sGb iX und der ein-
gliederungshilfe im sinne der behindertenrechtskonvention
nutzen. dafür sind die Leistungserbringer gerne bereit. bis zur
Verabschiedung des Gesetzes im bundestag ende 2016 ist noch
sehr viel zu tun!          

ihr

Johannes Magin

Vorsitzender des CBP
Kontakt: j.magin-cbp@
kjf-regensburg.de
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einrichtungen

Folgen für Einrichtungen

3 Das Bundesteilhabegesetz und die
Rolle der Leistungser bringer

das bundesministerium für Arbeit und soziales hat bereits im
beteiligungsverfahren bei der erarbeitung des Gesetzentwurfs
angekündigt, im bundesteilhabegesetz (bTHG) „die rollen von
Leistungsträger und Leistungserbringer in einem neuen Ver-
tragsrecht zu klären“1. die stärkung der steuerungsfunktion des
Leistungsträgers, die umsetzung von Wirtschaftlichkeits- und
Qualitätsprüfungen sowie die einführung von sanktionen für
die Verletzung vertraglicher und gesetzlicher Pflichten sind ent-
sprechend wesentliche inhalte des künftigen Vertragsrechts der
eingliederungshilfe geworden. 

die wichtigsten neuen regelungen im bundesteilhabegesetz
werden im Vergleich zu gegenwärtigen regelungen im Ver-
tragsrecht des sGb Xii i.V.m. mit sGb iX nachfolgend erörtert. 

1. Überblick

das bisher geltende Vertragsrecht über die erbringung von
Leistungen der eingliederungshilfe ist im Zehnten Kapitel 
des sGb Xii in §§ 75– 81 in Verbindung mit § 17 sGb i gere-
gelt und erst zehn Jahre alt. bereits durch das Zweite Gesetz 
zur umsetzung des spar-, Konsolidierungs- und Wachstums-
programms vom 21. november 19932 wurde zum 1. Juli 1994 
in einrichtungen der eingliederungshilfe das selbstkosten -
prinzip durch den Grundsatz der prospektiv abzuschließenden
Vereinbarungen mit leistungsgerechten entgelten ersetzt, der
mit Wirkung vom 1. Januar 2005 in §§ 75 ff. sGb Xii übernom-
men wurde. die bisherige, relativ kurze erfahrung mit rege-
lungen des Vertragsrechts im sGb Xii wurde noch nicht evalu-
iert. dennoch hat sich der Gesetzgeber entschieden, neue
regelungen zum Vertragsrecht im bundesteilhabegesetz zu ver-
ankern. 

das neue Vertragsrecht der eingliederungshilfe wurde ein-
gehend in der Anhörung der Verbände beim bundesministeri-
um für Arbeit am 24. Mai 2016 erörtert.3 das neue Vertragsrecht
im bundesteilhabegesetz ist durch Forderungen der Leistungs-
träger geprägt, die mehr steuerungsmöglichkeiten in bezug auf
die steigende Ausgabendynamik der eingliederungshilfe einfor-
dern und dies künftig durch neue regelungen in der Praxis
umsetzen wollen.

Aus Sicht des CBP sind folgende Neuregelungen positiv 

zu bewerten:

n die gesetzliche Anerkennung der Tarifbindung;
n die einführung eines unmittelbaren Zahlungsanspruchs des

Leistungserbringers;
n die (Wieder-)einführung der schiedsstellenfähigkeit der Leis-

tungsvereinbarung. 

Problematisch sind aus Sicht des CBP folgende Neurege-

lungen: 

n die einführung des externen Vergleichs im unteren drittel; 
n die einführung von elementen eines interessenbekundungs-

verfahrens;
n ein gesetzliches Prüfungsrecht über die einführung von sank-

tionen mit unbestimmten rechtlichen Voraussetzungen; 
n die „regionalisierung“ der Leistungserbringung durch abwei-

chende Länderklausel; 
n das „einfrieren“ von Vergütungen in der Übergangsphase. 
durch die obigen regelungen wird in vielen Punkten die bereits
bestehende Monopol- beziehungsweise Oligopolstellung4 der
Leistungsträger und damit das ungleichgewicht zwischen Leis-
tungsträger und Leistungserbringer weiter verstärkt.

der blick in die bestehenden regelungen des Vertragsrechts
in sGb Xii i.V.m. § 19 sGb iX und § 17 sGb i zeigt, dass die
Leistungsträger bereits heute eine umfassende steuerungsver-
antwortung tragen und zur Qualitätsprüfung verpflichtet sind.
eine im sozialrechtlichen dreiecksverhältnis unausgewogene
gesetzliche regelung, die die rolle der Leistungsträger stärkt,
beeinträchtigt erheblich das Verhältnis der beteiligten und ver-
ändert ihre rollen.

2. (Wieder-)Einführung der Schiedsstellenfähigkeit von

Leistungsvereinbarungen

eine Kernforderung der Fachverbände der Menschen mit
behinderung war die einführung der schiedsstellenfähigkeit
von Leistungsvereinbarungen.5 im beteiligungsverfahren zum
bundesteilhabegesetz haben die Verbände eindeutig die
schiedsstellenfähigkeit der Leistungsvereinbarungen verlangt.6

erfreulicherweise hat sich das Land bayern ebenfalls dafür aus-
gesprochen.

die grundlegende Voraussetzung, Verträge im sozialrechtli-
chen dreieck effektiv zu gestalten, ist die bisher fehlende
schiedsstellenfähigkeit von Vereinbarungen über die erbrin-
gung von Leistungen der eingliederungshilfe zugunsten der
Leistungsberechtigten. § 77 sGb Xii sieht ein schiedsstellen-
verfahren vor. bisher gilt das nur für die Vergütungsvereinba-
rung. Viele Träger der einrichtungen können aktuell die Leis-
tungen kaum mehr vertragsgerecht erfüllen, weil die „alten“
Leistungsvereinbarungen (zum beispiel aus 1980 bis 1990) bei
der veränderten Klientel nicht nachverhandelt werden können.
dieser umstand führt zum Auseinanderklaffen der in der Ver-
gangenheit festgelegten Leistungsvereinbarungen und der indi-
viduellen bedarfe der Leistungsberechtigten.

die Leistungsvereinbarung ist der wichtigste bestandteil des
Vertrags über die erbringung von Leistungen. nur beim gleich-
berechtigten Aushandeln und bei der Anpassung der Vertrags-
inhalte durch die Leistungsvereinbarungen und im Wege der
schiedsstellenfähigkeit kann die wirtschaftliche erbringung von
Leistungen gesichert sein. es ist auch sinnvoll – wie von der bun-
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desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege vorge-
schlagen – die schiedsstellenfähigkeit auf die Landesrahmen-
verträge auszuweiten.

3. Direkter Zahlungsanspruch des Leistungserbringers

das bundesteilhabegesetz führt in § 123 Abs. 6 sGb iX den
direkten Vergütungsanspruch des Leistungserbringers gegen
den Träger der eingliederungshilfe ein. diese neuregelung
macht es dem Leistungserbringer erheblich leichter, seine
Ansprüche durchzusetzen.

4. Interessenbekundungsverfahren in der Eingliederungs -

hilfe 

§ 126 Abs. 1 s. 3 sGb iX refe bestimmt, dass künftig „die Auf-
forderung durch den Leistungsträger an einen unbestimmten
Kreis von Leistungserbringern gerichtet werden kann“. diese
neue regelung eröffnet die Möglichkeit eines interessenbe-
kundungsverfahrens, zum beispiel nach haushaltsrechtlichen
bestimmungen des Leistungsträgers. der CbP lehnt solche ele-
mente des Vergaberechts in der eingliederungshilfe entschie-
den ab, da hierdurch das sozialrechtliche dreiecksverhältnis
und damit das Wunsch- und Wahlrecht der Menschen mit
behinderung beeinträchtigt werden. dies wäre auch bei der
vorgesehenen regelung der Fall, da eine Vorauswahl vom Leis-
tungsträger und nicht vom Leistungsberechtigten getroffen
wird. die regelung des § 126 Abs. 1 s. 3 sGb iX-e kann daher
erhebliche Veränderungen in der eingliederungshilfe herbei-
führen.

5. Anerkennung der Tarifbindung der Träger der 

Einrichtungen und Dienste 

die Leistungsträger haben zu gewährleisten, dass die Leistun-
gen „nach gleichen Maßstäben und Grundsätzen“ erbracht wer-
den müssen (bisher nach § 10 Abs. 1 satz 3 sGb iX). eine Kern-
forderung des CbP war und ist die Anerkennung der
Tarifbindung (AVr). bei der Leistungserbringung sind nach der
geltenden rechtsprechung des bundessozialgerichtes die ein-
haltung der Tarifbindung (auch AVr) und die Zahlung ortsüb-
licher Gehälter als wirtschaftlich einzustufen.7 diese rechtspre-
chung wurde durch das erste Pflegestärkungsgesetz (PsG i) ab
1. Januar 2015 in § 84 Abs. 2 sGb Xi-neu gesetzlich verankert
und wird mit dem bundesteilhabegesetz ebenfalls ihre Veror-
tung im sGb iX finden.

in § 124 Abs. 1 sGb iX-e wird geregelt, welche Leistungs-
erbringer der eingliederungshilfe zukünftig als geeignet anzu-
sehen sind, und zugleich gesetzlich klargestellt, dass die bezah-
lung tariflich vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender
Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen nicht
als unwirtschaftlich abgelehnt werden können. durch diese
regelung werden tarifliche Vergütungen der Träger der 
einrichtungen und dienste anerkannt. Gleichwohl ist der

umfang der einbeziehung der Tarife in die Kalkulation der Ver-
gütung angesichts der Formulierung des § 124 sGb iX-e nicht
ganz eindeutig. im Kontext des § 124 werden die Tarife dann
akzeptiert, wenn die Vergütung im Vergleich mit entsprechen-
den anderen einrichtungen im unteren drittel des externen
Vergleichs liegt. die Anerkennung der Tarife wird durch diese
Formulierung relativiert, obwohl das bundessozialgericht
bereits am 7. Oktober 20158 entschieden hat, dass auch Vergü-
tungen oberhalb des unteren drittels berücksichtigt werden
können.

der CbP fordert daher, die regelung des § 124 sGb iX-e
weiter zu überarbeiten. er begrüßt, dass in § 124 Abs. 1 s. 4 klar-
gestellt wird, dass die bezahlung tariflich vereinbarter Vergü-
tung sowie entsprechender Vergütungen nach kirchlichen
Arbeitsrechtsregelungen beim externen Vergleich nicht als
unwirtschaftlich abgelehnt werden kann.9 Allerdings greift die-
se Möglichkeit der erhöhung zu kurz, da hierdurch zum einen
Vergütungen, die zwar den Tarif überschreiten, aber ortsüblich
sind, ausgeschlossen wären. Zum anderen werden zum entste-
hungszeitpunkt einer einrichtung notwendige Gestehungs- und
investitionskosten (zum beispiel aufgrund heimrechtlicher-
oder landesrechtlicher Vorschriften oder rechtsverbindlich
getroffener Vereinbarungen auf Landesebene) nicht berück-
sichtigt, die ebenfalls dazu führen können, dass der im unteren
drittel ermittelte betrag überschritten wird. 

6. Neuregelung der Wirtschaftlichkeits- und Qualitäts -

prüfungen

das bisher vertraglich durch die Vereinbarung gesicherte Prü-
fungsrecht des Leistungsträgers wird in ein gesetzliches Prü-
fungsrecht nach § 128 sGb iX-e transformiert. in § 128 sGb
iX-e wird das gesetzliche Prüfungsrecht des Leistungsträgers
hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich
Wirksamkeit erweitert. 

durch die einführung eines gesetzlichen Prüfungsrechts wird
die rolle des Leistungsträgers erheblich gestärkt. dies ist beson-
ders dann bedenklich, wenn die Leistungsträger beziehungswei-
se deren juristische Personen gleichzeitig als Leistungserbringer
mit eigenen Angeboten im Wettbewerb stehen. um interessen-
kollisionen zu vermeiden, muss sichergestellt werden, dass ein
unabhängiger sachverständiger die Prüfung nach § 128 sGb iX-
e vornimmt, und zwar nach klaren und justiziablen Maßstäben,
die vorher festgelegt werden.

Hinsichtlich der „Wirksamkeit der vereinbarten Leistun-
gen“ in § 128 Abs. 1 s. 1 liegen bislang keine wissenschaftlichen
oder empirischen erkenntnisse vor, so dass dieses Merkmal bei
der Prüfung sachlich nicht gerechtfertigt und somit zu entfer-
nen ist. schließlich ist als Maßstab für die einführung eines
gesetzlichen Prüfungsrechts in § 128 sGb iX refe auch die
einhaltung der Grenzen des Art. 12 GG (berufsfreiheit) zu
beachten.

einrichtungen
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7. Einführung der Vergütungskürzung für Vertrags -

verletzungen

das bundesteilhabegesetz regelt die Folgen der Verletzung ver-
traglicher oder gesetzlicher Pflichten neu und führt bestimmte
sanktionen für Vertragsverletzungen ein. die künftige Kürzung
der Vergütung durch den Träger der eingliederungshilfe kann
sich besonders nachteilig auswirken.

die Kürzung der Vergütung ist eine zentrale Forderung der
Leistungsträger. es ist unstrittig, dass sie sinnvoll und sachge-
recht für bestimmte einzelfälle sein kann, in denen die Ver-
tragsverletzungen nachweislich zum schaden des Leistungsbe-
rechtigten geführt haben. die gesetzliche regelung im
bundesteilhabegesetz ist jedoch sehr unbestimmt formuliert und
bietet einen großen raum für die Auslegung in der Anwen-
dungspraxis.

§ 129 sGb iX refe regelt die „Folgen der Verletzung ver-
traglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen“ durch Vergütungs-
kürzungen. es handelt sich um ein neues sanktionsmittel im Ver-
tragsrecht der eingliederungshilfe. die Gesetzesbegründung
weist darauf hin, wie notwendig diese regelung zum schutze der
Leistungsberechtigten ist. diese Argumentation trifft jedoch
nicht zu. der Leistungsberechtigte kann den Vertrag mit dem
Leistungsanbieter nach § 11 WbVG jederzeit fristgerecht bezie-

hungsweise aus wichtigem Grund fristlos kündigen. die einfüh-
rung der Kürzung der Vergütung dient demnach ausschließlich
dem einseitigen interesse der Leistungsträger. die Zulässigkeit
einer rückwirkenden Kürzung der Vergütung ist zudem sehr pro-
blematisch. Aufgrund der allgemein gefassten Voraussetzungen
in § 129 sGb iX („Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher
Verpflichtungen“) und des fehlenden ermessensspielraums des
Leistungsträgers („ist… die Vergütung … zu kürzen“) besteht
die Gefahr, dass die Leistungsträger nachträglich die zuvor ver-
einbarten Vergütungen reduzieren dürfen. in diesem sinne kann
die Kürzung der Vergütung auch ein instrument zur regulierung
der Kostenentwicklung werden. dem Wortlaut nach orientiert
sich die regelung des § 129 sGb iX an der bestimmung des § 115
Abs. 3 sGb Xi. diese Anlehnung ist nicht sachgerecht, da das
Vertragsrecht des sGb Xi (§§ 82–92c sGb Xi) vor allem durch
eine einheitliche Festlegung der Pflegesätze anders strukturiert
ist. Ferner sind die Voraussetzungen für die Kürzung der Vergü-
tung mit unbestimmten rechtsbegriffen (nichterfüllung von
„gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen“) belegt, die
den Maßstäben des Art. 12 GG nicht genügen. Zudem sind die
regelungen zur Kürzung der Vergütung in einigen Landesrah-
menverträgen genauer und präziser erfasst (bremen, nieder-
sachsen, berlin) und zum beispiel an die „nicht unwesentliche

einrichtungen

Hiweise auf aktuelle Änderungen

Die Beiträge des vorliegenden CBP-Info beziehen sich mehr-

heitlich auf den am 26. April 2016 in die Ressortabstimmung

gegebenen Referentenentwurf zum Bundesteilhabegesetz.

Der Kabinettsentwurf vom 28. Juni 2016 hat einige wichtige

Veränderungen gebracht. Die wichtigsten sind:

n Das Partnervermögen soll ab dem Jahr 2020 vollständig

von der Vermögensanrechnung in der Eingliederungshilfe

freigestellt werden.

n Für Personen, die gleichzeitig Leistungen der Eingliede-

rungshilfe beziehen und erwerbstätig sind, sollen die Leis-

tungen zur Eingliederungshilfe auch die gegebenenfalls er-

forderlichen Leistungen der Hilfe zur Pflege umfassen.

n Bei der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung soll

gesetzlich fixiert werden, dass die Bundesregierung bis zum

30. Juni 2021 über die Umsetzung berichtet. Auf der Grund-

lage dieses Berichts soll dann über eine Entfristung der bis-

her für fünf Jahre vorgesehenen Leistung entschieden wer-

den.

n Im Budget für Arbeit wurde deutlich gemacht, dass die Län-

der hinsichtlich der Höhe des Lohnkostenzuschusses nur

nach oben abweichen dürfen.

n Die Regelungen zum leistungsberechtigten Personenkreis

in der Eingliederungshilfe wurden präzisiert. Künftig können

(als Ermessensleistung) auch dann Leistungen erbracht

werden, wenn in weniger als fünf beziehungsweise drei Le-

bensbereichen nach ICF Einschränkungen vorliegen.

n Bei den Assistenzleistungen wurde die Aufzählung der Be-

reiche, in denen diese erbracht werden können, erweitert.

Es wurde klargestellt, dass Assistenzleistungen auch die

Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen umfas-

sen und dass angemessene Aufwendungen für die Aus-

übung eines Ehrenamtes erstattet werden (kein Verweis

mehr allein auf eine Unterstützung im engeren Umfeld).

n In der Eingliederungshilfe soll es – wie in der heutigen Sozi-

alhilfe – hinsichtlich der Zuständigkeit beim „gewöhnlichen

Aufenthaltsort“ bleiben. Örtlich zuständig ist damit der Trä-

ger der Eingliederungshilfe, in dessen Bereich die leistungs-

berechtigte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt zum Zeit-

punkt der ersten Antragstellung hat oder in den zwei Mona-

ten davor zuletzt gehabt hatte. Das war eine wichtige

Forderung des CBP.

n Künftig sollen keine Personen Leistungen der Eingliede-

rungshilfe erbringen, die wegen Straftaten gegen die sexu-

elle und persönliche Selbstbestimmung vorbestraft sind.

Ziel der Regelungen ist es, einen umfassenden Schutz der

Leistungsberechtigten zu gewährleisten. hi



Minderung der personellen strukturqualität“ geknüpft.
Zugleich hat gerade die Praxis in diesen bundesländern gezeigt,
dass die Träger der eingliederungshilfe ihre Leistungen auch
durch diese sanktionsmöglichkeit nicht nachhaltig verbessert
haben. § 129 muss dahingehend gesetzlich konkretisiert werden,
dass die Kürzung der Vergütung lediglich bei groben und bei
nachhaltigen Verletzungen der vertraglichen Leistungspflicht
der Leistungserbringer in Form einer nicht unwesentlichen Min-
derung der personellen strukturqualität in betracht kommt. Fer-
ner dürfen die vom Leistungserbringer nicht zu vertretenden
Verletzungen der vertraglichen Leistungspflicht nicht miteinbe-
zogen werden, wenn der Leistungserbringer dem Träger der ein-
gliederungshilfe gegenüber glaubhaft gemacht hat, dass eine
Minderleistung aus objektiven Gründen vorübergehend nicht
vermieden werden kann.

8. Abweichende Zielvereinbarungen 

§ 132 sGb iX refe ermöglicht den Leistungsträgern, abwei-
chende Zielvereinbarungen mit Leistungserbringern abzu-
schließen, um neue Leistungs- und Finanzierungsstrukturen zu
erproben und bestehende weiterzuentwickeln. Formell gesehen
sind diese Vereinbarungen als Leistungsvereinbarungen im sin-
ne des § 125 Abs. 1 nr. 1 sGb iX refe anzusehen, wenn sie die
erbringung von Leistungen der eingliederungshilfe zum inhalt
haben beziehungsweise als Vergütungsvereinbarungen im sinne
des § 125 Abs. 1 nr. 2 sGb iX refe, wenn sie inhaltlich die Ver-
gütung regeln – und nicht als „Zielvereinbarungen“. Für die Ver-
gütungsvereinbarung ist aber bereits eine Abweichungsklausel
nach § 125 Abs. 3 s. 3 sGb iX refe vorgesehen. Angesichts der
Verortung des § 132 sGb iX refe besteht die Gefahr, dass Ver-
einbarungen zur Leistungserbringung nach dieser Klausel
außerhalb des neuen systems der §§ 123–131 sGb iX refe
erfolgen sollen und damit die Leistungsträger das bestehende
bundeseinheitliche Vertragsrecht aushebeln dürfen. die entste-
hung von leistungsträgerspezifischen vertraglichen systemen
kann aber nicht im interesse des bundesgesetzgebers liegen.
entscheidend ist daher die Anknüpfung der regelung des § 132
sGb iX refe an die regelungen in Landesrahmenverträgen
nach § 131 sGb iX refe, die aber gesetzlich nicht geregelt ist. 

9. Regionalisierung der Eingliederungshilfe

bereits heute ist die Leistungserbringung in der eingliederungs-
hilfe regional sehr heterogen, weil unterschiedliche instrumente
zur bedarfsermittlung angewandt werden. Weil es notwendig ist,
die rahmenbedingungen für die Leistungserbringung bundes-
einheitlich zu regeln, werden die folgenden Öffnungsklauseln
abgelehnt:
n § 125 Abs. 3 s. 4 sGb iX refe Abweichende Vergütungsab-

rechnung;
n § 126 Abs. 1 s. 3 sGb iX refe Abweichendes Verfahren zur

Vertragsvereinbarung;

n § 128 Abs. 1 s. 3 Abweichende Kriterien für die durchführung
von Prüfungen;

n § 132 sGb iX refe Abweichende Zielvereinbarung;
n § 98 Abs. 2 sGb iX Abweichende örtliche Zuständigkeit.

10. Neuregelung der örtlichen Zuständigkeit

Örtlich zuständig ist grundsätzlich der Träger der eingliede-
rungshilfe, in dessen bereich sich der Leistungsberechtigte tat-
sächlich aufhält beziehungsweise zu beginn der Leistungser-
bringung aufgehalten hat. Viele Verbände hat entsprechend die
geplante neuregelung nach § 98 Abs. 1 s. 2 sGb iX refe über-
rascht, die bestimmt, dass die Herkunftszuständigkeit des Leis-
tungsträgers „längstens für zwei Jahre“ bestehen bleibt, „wenn
die Leistung außerhalb seines bereiches erbracht wird“. in der
Gesetzesbegründung wird darauf hingewiesen, dass keine „Per-
petuierung der Zuständigkeit bei einem Aufenthaltswechsel“10

stattfinden soll. die neuregelung hätte erhebliche und unkal-
kulierbare Konsequenzen, und zwar nicht nur für die Leistungs-
träger, sondern auch für Leistungsberechtigte. der CbP lehnt
entsprechend die geplante volle Verlagerung der Zuständigkeit
von dem „Herkunfts“-Leistungsträger auf den „Vor-Ort“-Leis-
tungsträger nachdrücklich ab und plädiert für eine beibehaltung
der bestehenden systematik.

Fazit: Der Gesetzgeber ist gefordert

entscheidend für die Zukunft der eingliederungshilfe ist ein
funktionierendes und flexibles Vertragssystem, das sowohl den
Leistungsträgern als auch den Leistungserbringern die Gestaltung
von individuellen und personenzentrierten Leistungen zugunsten
der Leistungsberechtigten ermöglicht. um dies zu gewährleisten,
ist der Gesetzgeber aufgefordert, im oben vorgestellten sinn den
Gesetzentwurf nachzubessern. Janina Bessenich 

stellv. CBP-Geschäftsführerin

Kontakt: janina.bessenich@caritas.de

Anmerkungen

1. BMAS AG: Bundesteilhabegesetz Abschlussbericht Teil A vom 14.

April 2015, S. 27, www.gemeinsam-einfach-machen.de, Schlagwort

„Bundesteilhabegesetz“.

2. 2. SKWPG, BGBl. I, 1993, S. 1374.

3. Reha-Recht: Kurzbericht zur Verbändeanhörung zum Referenten-

entwurf eines Bundesteilhabegesetzes am 24. Mai 2016 in Berlin,

www.reha-recht.de/fachbeitraege/beitrag/artikel/beitrag-d22-2016

4. Vgl. Bericht des BMAS zur Berichtsanforderung des Rechnungs-

prüfungsausschusses aus der 19. Sitzung vom 2. April 2004 unter

Top 59.4.2. BT-Drucks. 15/2020, S. 206.

5. Dieser Vorschlag wurde auch von Prof. Dr. Andreas Kurt Pattar,

Hochschule für Öffentliche Verwaltung in Kehl, und Prof. Dr. Heinz-

Dieter Gottlieb, Hildesheim unterstützt; in dieser Richtung auch Lan-

dessozialgericht Hessen, Entscheidung vom 20. Juni 2005, L 7 SO

2/05 ER.

einrichtungen

6 CBP – Info 3 • August 2016



CBP – Info 3 • August 2016 7

teilhabe

6. Siehe BMAS AG BUNDESTEILHABEGESETZ: Abschlussbericht Teil A

vom 14. April 2015, S. 28.

7. Hierzu maßgeblich: das Urteil des Bundessozialgerichts vom 16.

Mai 2013, B 3 P 2/12 R – die Leistungserbringung in der Pflegeversi-

cherung ist bei der Einhaltung der Tarifbindung und der Zahlung orts-

üblicher Gehälter immer als wirtschaftlich angemessen zu werten.

Entsprechend gilt für die Eingliederungshilfe das Urteil des Bundesso-

zialgerichts vom 7. Oktober 2015 – Az: B 8 SO 21/14 R. 

8. BSG, Urteil vom 7. Oktober 2015 – Az: B 8 SO 21/14 R.

9. Begründung zum Referentenentwurf BTHG. 

10. BTHG-Gesetzesbegründung zu § 98 SGB IX RefE, S. 274.

Teilhabe

3 Das geplante Gesetz: „Meilenstein“
zur minimalen Teilhabe? 

Eine kritische Auseinandersetzung mit dem 

Referentenentwurf 

Mit dem bundesteilhabegesetz sollen die behindertenpolitik in
deutschland im einklang mit der behindertenrechtskonvention
der Vereinten nationen weiterentwickelt und zugleich Vorgaben
des Koalitionsvertrags für die 18. Legislaturperiode des deut-
schen bundestages umgesetzt werden.

I. Erfüllung der Vorgaben des Koalitionsvertrags

1. „Wir wollen die Menschen, die aufgrund einer wesentli-

chen Behinderung nur eingeschränkte Möglichkeiten der

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft haben, aus dem

bisherigen ,Fürsorgesystem‘ herausführen und die Einglie-

derungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht weiterent-

wickeln.“ (Koalitionsvertrag)

behinderte Menschen wollen tatsächlich raus aus der sozialhilfe,
weg von den fürsorgerechtlichen Wesensmerkmalen, durch die sie
sich im Verhältnis zu in gleicher Weise behinderten Menschen, die
durch die sozialversicherungsträger auf der Grundlage des sGb
iX, Teil 1 betreut werden, und erst recht im Verhältnis zu nichtbe-
hinderten Menschen benachteiligt und diskriminiert sehen. 

der referentenentwurf zum bundesteilhabegesetz gliedert
die eingliederungshilfe nur „formal“ aus dem recht der sozial-
hilfe aus, indem die bisher im sGb Xii verankerten bestim-
mungen über die „eingliederungshilfe für behinderte Men-
schen“ als bestimmungen über die „soziale Teilhabe“ in den
neuen Teil 2 des sGb iX verlagert werden. 

in der begründung zum referentenentwurf1 wird unmissver-
ständlich klargestellt, dass inhaltlich die Wesensmerkmale des Für-
sorgerechts auch im neuen recht zu erfüllen sind. danach bleibe
die eingliederungshilfe (neu) Teil der öffentlichen Fürsorge nach
Artikel 74 Absatz 1 nummer 7 des Grundgesetzes. Aufgrund ver-
fassungsrechtlicher Vorgaben bestehe eine staatliche Verpflich-
tung, jedem Menschen mit behinderung ein menschenwürdiges

Leben zu ermöglichen. diesem Auftrag trage das recht der ein-
gliederungshilfe auch künftig rechnung. die Finanzierung erfol-
ge nach wie vor aus steuermitteln. die dem nachranggrundsatz
unterliegenden Leistungen der eingliederungshilfe stellten das
unterste soziale Leistungssystem für Menschen mit erheblichen
Teilhabeeinschränkungen dar. die eingliederungshilfe bleibe
bedürftigkeitsabhängig, da einkommen und Vermögen des Men-
schen mit behinderung und bei minderjährigen Kindern der im
Haushalt lebenden eltern oder des elternteils im rahmen des
eigenbeitrags zu berücksichtigen seien. 

die begründung des referentenentwurfs erweckt damit den
eindruck, als seien die Wesensmerkmale der sozialhilfe unab-
änderliches „Verfassungsrecht“. Tatsächlich sind diese Merkma-
le jedoch durch die Gesetzgebung und die dazu ergangene
rechtsprechung begründet.

Mit der un-behindertenrechtkonvention liegen für behin-
derte Menschen neue menschenrechtliche Maßstäbe vor, an die
sich die bundesrepublik deutschland mit dem beitritt zur Kon-
vention gebunden hat. die bisherigen Wesensmerkmale der
sozialhilfe sind auf dieser Grundlage dahingehend zu überprü-
fen, inwieweit sie noch bestand haben können oder abgeändert
werden müssen.

die auf die strikte beibehaltung der Merkmale des bisheri-
gen Fürsorgesystems abzielende stringenz des inhalts und der
begründung des Teils 2 des referentenentwurfs belegt, dass bis-
her eine solche Prüfung nicht einmal in Ansätzen stattgefunden
hat. 

damit wird der Auftrag der Koalitionsparteien, Menschen mit
einer wesentlichen behinderung aus dem „Fürsorgesystem“
herauszulösen, nur scheinbar umgesetzt.

Von den Menschen mit behinderung und ihren Organisatio-
nen wird das als großes Ärgernis empfunden. sie nehmen das
„formale Herauslösen“ der eingliederungshilfe aus dem sGb Xi
als etikettenschwindel wahr, der ihre Anliegen nicht aufgreift
und umsetzt, sondern in der beabsichtigten Form ihre Lebens-
bedingungen eher noch verschlechtert.2

es ist abzusehen, dass der jetzt vorgelegte referentenentwurf
nicht den Abschluss, sondern den beginn einer politischen dis-
kussion über die Grundsatzfrage der unabänderbarkeit der für-
sorgerechtlichen Wesensmerkmale bilden wird. Ohne eine an
den Vorgaben der un-behindertenrechtskonvention orientier-
te Veränderung der Wesensmerkmale des Fürsorgesystems wird
es auf dauer in deutschland keine Weiterentwicklung des
behindertenrechts für alle behinderten Menschen geben.

2. „Die Leistungen sollen sich am persönlichen Bedarf ori-

entieren und entsprechend eines bundeseinheitlichen Ver-

fahrens personenbezogen ermittelt werden. Leistungen 

sollen nicht länger institutionenzentriert, sondern perso -

nen zentriert bereitgestellt werden.“ (Koalitionsvertrag) 

nach der begründung zum referentenentwurf sollen die Leis-



8 CBP – Info 3 • August 2016

teilhabe

tungen der neu ausgerichteten eingliederungshilfe passgenau
bei den betroffenen ankommen und sparsam und wirtschaftlich
erbracht werden.3 daher soll die steuerungsfunktion der Leis-
tungsträger gegenüber den Leistungserbringern gestärkt wer-
den.

Leistungen kommen dann „passgenau“ bei den betroffenen
an, wenn
n die den Leistungsbedarf auslösende individuelle beeinträch-

tigung der Teilhabe mit einem dazu geeigneten Verfahren
objektiv erhoben wird;

n auf dieser Grundlage gemeinsam mit dem berechtigten die
Teilhabeziele beschrieben werden, die mit Leistungen zur Teil-
habe erreicht werden sollen und können;

n die individuellen Leistungen so gestaltet werden, dass diese
Teilhabeziele wirksam erreicht werden können.

danach ist die für alle Träger von Teilhabeleistungen geltende
ermittlung des Leistungsbedarfs zentrale Voraussetzung dafür,
dass die genannten Ziele des Gesetzes erreicht werden, aber
auch dafür, dass auf dieser basis bei allen Trägern Leistungen
mit gleicher Wirksamkeit gestaltet und ausgeführt werden, um
die Teilhabeziele zu erreichen. entscheidend dafür ist primär
eine für alle Träger einheitlich auf der internationalen Klassifi-
kation für Funktionsfähigkeit, behinderung und Gesundheit
(iCF) der WHO basierte begutachtung. um eine trägerüber-
greifende bedarfsfeststellung nach einheitlichen Maßstäben zu
erreichen und – vor allem auch – um die getroffenen Feststel-
lungen zu bewerten, sind jedoch die instrumente und Verfahren
zur bedarfsfeststellung weitgehend bedeutungslos. sie verein-
heitlichen lediglich die Verfahren der bedarfsfeststellung, nicht
aber Gegenstand, inhalt und Maßstäbe der bedarfserhebung. 

entgegen der begründung im ersten Teil des referentenent-
wurfs hat der Gesetzgeber die rehabilitationsträger schon im
Jahr 2001 mit dem sGb iX zur trägerübergreifend einheitlichen
bedarfsfeststellung, orientiert an der iCF, verpflichtet. Mit die-
ser Verpflichtung zur trägerübergreifenden Orientierung der
begutachtung am international anerkannten standard der iCF
wollte der Gesetzgeber gerade vermeiden, dass jeder Träger spe-
zifische Maßstäbe mit unterschiedlicher bewertung an die
begutachtung anlegt. dass die Träger das sGb iX weitgehend
nicht umgesetzt haben, sollte jetzt durch entsprechende Ver-
schärfung des sGb iX korrigiert werden. 

stattdessen legitimiert der referentenentwurf den rechts-
widrigen Vollzug, in dem er die Vorgaben des Gesetzgebers von
2001 aufhebt und durch mindestens mehr als 20 unterschiedli-
che bedarfsfeststellungsverfahren ersetzt. dazu gibt der refe-
rentenentwurf auch die konsequente Orientierung an der iCF
auf. den sozialversicherungsträgern wird es entgegen der der-
zeit geltenden rechtslage künftig in Teil 1 freigestellt, ob und
inwieweit sie sich an der iCF orientieren.

Für die eingliederungshilfe wird statt der vollständigen
Anwendung der iCF lediglich ein element – nämlich die defi-

nition der Lebensbereiche – und das nicht einmal inhaltlich voll-
ständig – vorgegeben. Auf dieser Grundlage sollen dann die Län-
der die bedarfsinstrumente ausgestalten, was auf die beibehal-
tung der Vielzahl unterschiedlicher Hilfeplanverfahren unter
sprachlicher einbeziehung der verkürzten Lebensbereichsdefi-
nitionen gemäß iCF hinausläuft.

Zu einer Objektivierung der bei behinderten Menschen vor-
handenen beeinträchtigungen der Teilhabe und infolgedessen
des zur erreichung der Teilhabe erforderlichen individuellen
Leistungsbedarfs wird das nicht führen. ebenso wenig wird man
damit das an anderer stelle genannte Ziel erreichen, doppelbe-
gutachtungen zu vermeiden.

3. „Wir werden das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen

mit Behinderungen im Sinne der UN- Behindertenrechts-

konvention berücksichtigen.“ (Koalitionsvertrag)

Ziel des Gesetzes ist es, Möglichkeiten einer individuellen und
den persönlichen Wünschen entsprechenden Lebensplanung
und -gestaltung unter berücksichtigung des sozialraumes bei
den Leistungen zur sozialen Teilhabe zu fördern.

3.1 Allgemeines Wunschrecht in Teil 1

der durch die rechtsprechung des bundessozialgerichts zum
Wunschrecht des bisherigen § 9 sGb iX bewirkte Vorrang des
am Wirtschaftlichkeitsgebot des Leistungsträgers orientierten
Auswahlermessens gegenüber dem selbstbestimmungsrecht
des berechtigten wird nicht korrigiert, obwohl der Gesetzgeber
2001 das Wunschrecht als wesentliches element der Wirksam-
keit und damit auch der Wirtschaftlichkeit der Leistungen gese-
hen hat.

demgegenüber entfaltet die Verbesserung bei der erstattung
selbstbeschaffter Leistungen (§ 18) nur eine geringe Wirkung,
weil behinderte Menschen in der regel nicht über das für die
selbstbeschaffung erforderliche einkommen verfügen.

3.2 Eingliederungshilfe 

Als herausragendes beispiel – übrigens auch für die nichtum-
setzung der brK – darf die in Teil 2 referentenentwurf im neu-
en Gewande wieder vorhandene einschränkung des Wunsch-
rechts in Verbindung mit einer Zumutbarkeitsregelung – ganz im
sinne des bisherigen § 13 sGb Xii4 – gelten. danach findet die
selbstbestimmung behinderter Menschen nur dann statt, wenn
der Kostenträger nach darlegung des berechtigten seine Kos-
tenträgerentscheidung nicht für zumutbar hält und im Übrigen
nach seiner Überzeugung die Kosten einer gewünschten Leis-
tung die Kosten einer vergleichbaren Leistung nicht übersteigen
(Mehrkostenvorbehalt). Maßstab für die entscheidung der
Zumutbarkeit ist ein negativkatalog von sehr unscharfen
begrifflichkeiten wie unverhältnismäßigen Mehrkosten oder
einer vergleichbaren Leistung als Alternative. neu ist zudem der
Verweis auf den jeweiligen sozialraum, was in der Praxis dazu
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führen dürfte, dass die unterstützung von Menschen mit behin-
derung dessen Angehörigen oder Freunden auf ehrenamtlicher
basis auferlegt wird. 

die bezugnahme auf das Preisniveau eines Vertragspartners
oder vergleichbare Leistungen sind ebenfalls keine geeigneten
Maßstäbe, um die Angemessenheit zu prüfen. nach den bestim-
mungen im Vertragsrecht handelt es sich hierbei um abstrakt
definierte Leistungskonzepte, die keinen raum für individuali-
tät lassen. Von individualisierung beziehungsweise Personen-
zentrierung kann da keine rede mehr sein. Vergleichbare Leis-
tung bedeutet nicht zwangsläufig Gleichwertigkeit im sinne
einer Teilhabequalität. es fehlt mithin an greifbaren Maßstäben
und Kriterien, um überhaupt eine Vergleichbarkeit definieren
und abgrenzen zu können. die Leistungsberechtigten der ein-
gliederungshilfe werden mit dem eingeschränkten Wunsch- und
Wahlrecht schlechtergestellt als zum beispiel Leistungsberech-
tigte der Träger der gesetzlichen unfallversicherung, da sich
deren Wunsch- und Wahlrecht ausschließlich nach § 8 sGb iX
refe richtet. diese ungleichbehandlung kann nicht sachlich
gerechtfertigt werden und ist als Verstoß gegen den Gleichbe-
handlungsgrundsatz anzusehen.

3.3 Berücksichtigung von Art. 19 UN-BRK

Wird zum beispiel eine ambulante Maßnahme der eingliede-
rungshilfe vom Kostenträger unter Hinweis auf den Mehrkos-
tenvorbehalt in § 13 sGb Xii (künftig § 104 Abs. 2 und 3) abge-
lehnt und damit in die freie Wahl des Aufenthaltsorts des
berechtigten gemäß Art. 19 brK eingegriffen, verschafft die
regelung des Art. 19 brK dem betroffenen behinderten Men-
schen ein unmittelbar anwendbares, subjektiv-öffentliches
recht, auf das er sich berufen kann. denn dieses recht ist hin-
reichend bestimmt und bedarf keiner zusätzlichen legislativen
umsetzung mehr. das Wohnrecht aus Art. 19 brK lässt sich mit-
hin ohne weiteres bei Anwendung der sonstigen innerstaatlichen
regelungen, insbesondere der sGb ii, iX und Xii, einlösen.5

Peter Masuch, der Präsident des bundessozialgerichts, ging in
seinem diesbezüglichen beitrag im dVfr-Forum (dVfr – deut-
sche Vereinigung für rehabilitation) noch davon aus, dass „wohl
im Zuge der allgemeinen staatenpflichten zur legislativen
umsetzung der brK mit der geplanten neuregelung der ein-
gliederungshilfe das Verhältnis von Mehrkosten und Wahlrecht
so gelöst (wird), dass sowohl der Wirtschaftlichkeit als auch dem
Wunsch- und Wahlrecht rechnung getragen wird“. dies ist mit
dem vorliegenden referentenentwurf erkennbar nicht der Fall. 

3.4 Weitere Beschränkungen der Selbstbestimmungsrechte

Während das Gesetzgebungsverfahren zum sGb iX 2001 darauf
ausgerichtet war, die Lebenssituation behinderter Menschen ins-
gesamt zu verbessern und ihre rechte zu stärken, beschränkt sich
das Gesetzgebungsverfahren zum bTHG schon nach seiner
Zielsetzung auf die Wünsche bei der „sozialen Teilhabe“. die

umfassende stärkung der selbstbestimmungsrechte im sinne
der un-brK ist nicht Gegenstand des Gesetzes.

der referentenentwurf enthält über das unter Ziff. 3.1
geschilderte beispiel des Wunschrechts hinaus weiter deutliche
einschränkungen der vorhandenen rechte:
n in Teil 1 darf der berechtigte entgegen dem geltenden recht

keine Person seines Vertrauens mehr zum Verfahren hinzu-
ziehen, sondern wird auf förmliche bevollmächtigte im sinne
des § 13 sGb X beschränkt;

n es wird kein individuelles recht auf eine kostenträger-, leis-
tungserbinger- und trägerunabhängige beratung eingeführt; 

n stattdessen soll bis 31. dezember 2022 eine unabhängige bera-
tung mit „rechnerisch 800 unabhängigen beratungspersonen“
gefördert werden, die das Finanzministerium noch auf 120
absenken will;

n für die bedarfsfeststellung im bereich der GKV sollen aus-
schließlich noch Gutachten des MdK möglich sein und nicht
mehr drei sachverständige zur Auswahl zur Verfügung stehen;

n berücksichtigt werden sollen in Teil 2 nur angemessene Wün-
sche, während Teil 1 bereits seit 2001 auf berechtigte Wünsche
abstellt;

n eine Teilhabekonferenz kann gegen den Wunsch des be -
rechtigten versagt werden, unter anderem auch entgegen § 24
sGb X;

n das recht, gezielt vorläufige Leistungen nach § 43 sGb i bean-
tragen zu können, wird ohne Ausnahme eingeschränkt;

n Leistungen verschiedener berechtigter, insbesondere auch
Assistenzleistungen, sollen auch gegen deren Willen gemein-
sam ausgeführt („gepoolt“) werden können, wenn der Leis-
tungsträger das für zumutbar hält;

n die bisherige Verpflichtung der bundesarbeitsgemeinschaft
für rehabilitation (bAr), die stellungnahmen der Verbände
möglichst zu berücksichtigen, wird auf ein bloßes stellung-
nahmerecht zurückgeführt.

II. Abgrenzung Eingliederungshilfe – Pflege

durch die einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs
werden sich nach Auffassung des referentenentwurfs künftig
schnittstellen zwischen den Leistungen der eingliederungshilfe
und den Leistungen der Pflege vor allem bei der pflegerischen
betreuung im häuslichen umfeld ergeben. Geregelt wird daher,
dass die Leistungen der Pflege gegenüber den Leistungen der
eingliederungshilfe im häuslichen umfeld (im sinne von § 36
sGb Xi) grundsätzlich vorrangig sind, es sei denn, bei der Leis-
tungserbringung steht die erfüllung der Aufgaben der einglie-
derungshilfe im Vordergrund. das bedeutet für das häusliche
umfeld im sinne des § 36 sGb Xi, dass die Leistungen, deren
Zweck vor allem in der pflegerischen Versorgung im sinne des
sGb Xi und sGb Xii besteht, in die Leistungssphäre der Pfle-
ge fallen und mit den hierfür zur Verfügung stehenden ambu-
lanten Leistungsarten abgedeckt werden. Ò



10 CBP – Info 3 • August 2016

da viele Menschen mit behinderung Pflegeleistungen bezie-
hen und damit „betreuungsleistungen“ benötigen, wird es regel-
mäßig strittig sein, ob der schwerpunkt der Leistungen in der
eingliederungshilfe oder in der Pflegeversicherung liegt. bleibt
es bei der Vorrangigkeit der Pflegeversicherung, sind auch die
Leistungen der Hilfe zur Pflege vorrangig vor den Leistungen
der eingliederungshilfe. 

schon der begriff „betreuungsleistungen“ ist irreführend,
weil das recht der Pflegeversicherung diesen begriff ab 1. Janu-
ar 2017 gar nicht mehr enthält (durch das PsG ii entfallen).
stattdessen gibt es jetzt einen „entlastungsbetrag“ in Höhe von
125 euro (§ 35b sGb Xi). dieser betrag steht dem berechtig-
ten aber nicht zur freien Verfügung, sondern kann nur bean-
sprucht werden, wenn er damit Aufwendungen bezahlt, die ihm
im Zusammenhang mit der inanspruchnahme bestimmter, in
§ 45b Abs. 1 nr. 1 bis 4 sGb Xi genannter Leistungen (Tages-
und nachtpflege, Kurzzeitpflege, ambulanten Pflegediensten,
nach Landesrecht anerkannten niedrigschwelligen Angeboten)
entstehen. 

Keine dieser sogenannten „niedrigschwelligen Leistungen“
des sGb Xi ist inhaltsgleich mit Leistungen der eingliede-
rungshilfe. die schnittstelle zwischen dem entlastungsbetrag
der Pflegeversicherung und der Assistenzleistung, die man dabei
offensichtlich im blick hat, ist danach nur in geringem umfang
vorhanden und ganz davon abhängig, welche niedrigschwellige
Leistung überhaupt eingekauft wird. im Übrigen handelt es sich
lediglich um einen Zuschuss zu einem Leistungsangebot, dessen
restkostendeckung noch offen ist.

Tatsächlich kann jedenfalls niemand von dem entlastungs-
betrag eine bedarfsgerechte Assistenzleistung finanzieren. da
aber im bTHG-e weder in Teil 1 noch in Teil 2 eine gesetzliche
Vorgabe für Gegenstand und umfang der Assistenzleistung ent-
halten ist, gibt es mithin keine Verpflichtung, dass der durch die
Länder festzusetzende barbetrag so hoch sein muss, dass damit
der in der bedarfsfeststellung erhobene Assistenzbedarf auch
tatsächlich gedeckt wird. darüber hinaus gibt es auch keinen
anderen inhaltlichen Maßstab (Gegenstand der Leistung), auf
den die berechtigten eine streitige Auseinandersetzung über
Gegenstand und umfang des Assistenzleistungsanspruchs stüt-
zen könnten, um den über 125 euro hinausgehenden barbetrag
gegen die eingliederungshilfe durchzusetzen.

das beispiel Assistenzleistungen/entlastungsbetrag zeigt,
dass eine Abgrenzung der eingliederungshilfeleistungen von
denen der Pflegeversicherung – wie im referentenentwurf vor-
gesehen – sachgerecht nicht möglich ist.

ursächlich für die Überschneidung von Leistungen der Pfle-
geversicherung mit denen der eingliederungshilfe ist das mit
dem Pflegestärkegesetz eingeführte neue bedarfsfeststellungs-
assessment (nbA) der Pflegeversicherung. Tatsächlich gibt es
bei der bedarfsfeststellung keine Überschneidungen. das nbA
hat – ähnlich wie jetzt im referentenentwurf die Übernahme der

Lebensbereiche – in bestimmten Modulen des Feststellungsver-
fahrens sprachliche Anleihen bei der iCF gemacht. damit findet
in der Pflegeversicherung weder eine iCF-Orientierung der
bedarfsfeststellung statt noch ist das nbA geeignet, den bedarf
an Leistungen zur Teilhabe festzustellen. dies zeigt schon ein
einfacher Vergleich mit dem verkürzten Assessment der iCF, der
sogenannten iCF-Checkliste.6

Ob und inwieweit sich die mit dem PsG ii eingeführten leis-
tungsrechtlichen Veränderungen des sGb Xi im Verhältnis zu
den Leistungen der eingliederungshilfe auswirken, ist derzeit
noch gar nicht zu überblicken, dürfte sich aber eher im minima-
len bereich bewegen. 

Künftig hat nämlich jeder ambulante Pflegedienst neben kör-
perbezogener Pflege und Hilfen bei der Haushaltsführung auch
pflegerische betreuung anzubieten. nach § 36 Abs. 2 sGb Xi
umfasst die pflegerische betreuung auch unterstützungsleis-
tungen zur bewältigung und Gestaltung des alltäglichen Lebens
im häuslichen umfeld, insbesondere
n bei der bewältigung psychosozialer Problemlagen oder von

Gefährdungen,
n bei der Orientierung, bei der Tagesstrukturierung, bei der

Kommunikation, bei der Aufrechterhaltung sozialer Kontak-
te und bei bedürfnisgerechten beschäftigungen im Alltag
sowie

n bei der kognitiven Aktivierung.
die Fassung des § 36 vor inkrafttreten des PsG ii enthielt bereits
seit 1. Januar 2008 die Öffnung, dass die Pflegesachleistungen
auch betreuungsleistungen umfassen (Abs. 1 satz 5). neu ist
durch das PsG ii lediglich, dass die Art der betreuungsleistun-
gen, die als sachleistungen mit den Zuschüssen nach § 36 sGb
Xi abgegolten werden, nun nicht mehr in der begründung des
Gesetzes zu finden sind, sondern unmittelbar in den Text des § 36
aufgenommen wurden. 

nach der begründung zu § 36 sGb Xi7 in der Fassung des
PsG ii umfassen die nunmehr im Text des § 36 sGb iX genann-
ten betreuungsmaßnahmen insbesondere unterstützung bei 
n der kognitiven Aktivierung sowie 
n der bewältigung auftretender psychosozialer Problemlagen, 
n bei selbst- oder Fremdgefährdung, 
n bei der räumlichen und zeitlichen Orientierung der Pflegebe-

dürftigen, 
n bei der Tagesstrukturierung, 
n bei den individuellen bedürfnissen rechnungtragenden Akti-

vitäten, wie Musik hören, Zeitung lesen oder dem betrachten
von Fotoalben. 

die regelung stellt auf die typische Lebenssituation medizinisch
pflegebedürftiger Menschen ab, insbesondere von solchen mit
einschränkungen der Alltagskompetenz (vergl. § 45a Abs. 1 und
2 sGb Xi), nicht aber auf behinderte Menschen mit erheblichen
Teilhabebeeinträchtigungen, die zugleich einen bedarf an pfle-
gerischen Leistungen haben. unterstützungsleistungen zur För-

teilhabe



derung der Alltagskompetenz pflegebedürftiger, insbesondere
kognitiv beeinträchtigter Menschen haben danach schon –
gemessen an den gesetzlichen bestimmungen des sGb Xi – nur
eine geringe schnittmenge mit den Assistenzleistungen, die zur
Gewährleistung der Teilhabe behinderter Menschen am Leben
in der Gesellschaft, insbesondere auch zur sicherstellung ihrer
gesamten täglichen Lebenssituation erforderlich sind.

bei den Pflegesachleistungen nach § 36 sGb iX handelt es
sich um nicht aufwandsdeckende Zuschüsse, die weder rechtlich
noch tatsächlich eine differenzierung zulassen, welche Anteile
der Zuschüsse auf die medizinisch pflegerische Versorgung oder
auf die betreuung entfallen. eine näherungsweise bewertung
des auf die betreuungsleistungen entfallenden Zuschussanteils
ist deshalb nur durch den Vergleich der Höhe der Zuschüsse vor
und nach inkrafttreten der ab 1. Januar 2008 geltenden Fassung
des § 36 sGb iX möglich. dabei ist anzunehmen, dass die dif-
ferenz der Zuschusshöhe der einbeziehung der betreuungsleis-
tungen als sachleistungen ab 1. Januar 2008 geschuldet ist.

die Zuschüsse der Pflegesachleistungen betrugen:

danach hat sich die Pflegesachleistung durch die einbeziehung
der betreuungsleistungen je nach Pflegestufe um 36 bis 59 euro
erhöht.

die Geringfügigkeit der beträge korrespondiert mit den
zusätzlichen betreuungs- und entlastungsleistungen nach
§§ 45a, 45b sGb Xi in Höhe von 104 euro (Grundbetrag) bezie-
hungsweise 208 euro (erhöhter betrag) monatlich für die pfle-
gebedürftigen Menschen, die die betreuungsleistungen nicht als
sachleistung durch einen Pflegedienst, sondern durch soge-
nannte niedrigschwellige Anbieter erhalten haben (vergleiche
oben entlastungsbetrag nach § 35b sGb Xi in der Fassung ab 1.
Januar 2017). 

bemerkenswert ist auch, dass die angeblichen Überschnei-
dungen, die eine neuordnung der schnittstellen erfordern sol-
len, leistungsrechtlich bereits seit 2008 existieren und nicht erst
durch das PsGb ii ab 1. Januar 2017 entstehen. das legt nahe,
dass es nicht um eine sachgerechte schnittstellenlösung, sondern
eher um die Kostenentlastung der sozialhilfe zulasten der
betroffenen Menschen geht. 

da unklar ist, welche konkreten Hilfen die Pflegesachleis-
tungen überhaupt abdecken, kommt es für die beurteilung, wel-
che Auswirkungen die mit dem referentenentwurf beabsichtig-
te Abgrenzung zwischen eingliederungshilfe und Pflege hat,

nicht allein auf die leistungsrechtliche Anspruchsregelung in § 36
sGb Xi, sondern vielmehr noch auf die tatsächliche Ausgestal-
tung der Leistungen durch die Vertragsparteien an.

derzeit verhandeln in den bundesländern Pflegekassen und
Pflegedienste die Leistungsgegenstände, die mit den vorgenann-
ten Leistungsbeträgen gedeckt werden sollen. danach wird es in
den Ländern zu einer Vielzahl unterschiedlicher Ausgestaltun-
gen in den Leistungsverträgen kommen. es ist derzeit auch nicht
einmal wahrscheinlich, dass diese Verhandlungen zum 1. Januar
2017 abgeschlossen sein werden.

Jedenfalls kann erst nach Vorliegen der Leistungsverträge
eingeschätzt werden, ob und welche leistungsrechtlichen Über-
schneidungen sich zwischen Pflege und eingliederungshilfe tat-
sächlich ergeben.

dies zeigt, dass eine einseitige Vorrangstellung der Pflege,
deren Wirkungen nicht unmittelbar von den jeweiligen gesetzli-
chen bestimmungen, sondern ganz wesentlich von der vertragli-
chen Ausgestaltung durch die Vertragsparteien abhängt, als basis
für eine generelle Abgrenzung der Leistungspflichten zwischen
Pflege und eingliederungshilfe nicht geeignet ist.

III. Begrenzung der Ausgabendynamik versus Verbesserung

der Lebensverhältnisse behinderter Menschen 

die rot-grüne bundesregierung hat in der 14. Legislaturperiode
mit dem am 1. Juli 2001 in Kraft getretenen neunten sozialge-
setzbuch (sGb iX) ein modernes Teilhabegesetz geschaffen, das
davon geleitet war, die Lebensverhältnisse behinderter Men-
schen zu verbessern.

demgegenüber findet der jetzt vorgelegte referentenent-
wurf eines bundesteilhabegesetzes seinen ursprung in einer
Vereinbarung zur Weiterentwicklung der sozialhilferechtlichen
eingliederungshilfe, die bund und Länder bereits im Vermitt-
lungsverfahren zum Zwölften buch sozialgesetzbuch – sozial-
hilfe – (sGb Xii) im Jahre 2003 getroffen haben.8

Zielsetzung war nicht einmal im Ansatz die Lebenssituation
behinderter Menschen oder die Weiterentwicklung des zu die-
sem Zeitpunkt bereits zwei Jahre in Kraft getretenen übergrei-
fenden Teilhaberechts des sGb iX, obwohl es dazu durchaus
Anlass gegeben hätte. Zu diesem Zeitpunkt war nämlich bereits
bekannt, dass die Träger von Teilhabeleistungen das Gesetz
weder nach seinem Wortlaut noch nach dem Wollen des Gesetz-
gebers umsetzten. der deutsche bundestag hat deshalb die bun-
desregierung 2005 aufgefordert9, „auf der Grundlage des gel-
tenden Leistungsrechts wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um
die Ziele des sGb iX, insbesondere das Ziel einer umfassenden
Teilhabe behinderter Menschen unabhängig von Trägerzustän-
digkeiten“ umzusetzen und dazu sieben konkrete Forderungen
aufgestellt, die bisher – und auch in dem jetzt vorliegenden refe-
rentenentwurf – nicht aufgegriffen wurden. stattdessen wurde
bis heute konsequent die einseitige Weiterentwicklung des sozi-
alhilferechtlichen behindertenrechts als abweichendes sonder-
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2007 2008 2016

ohne Betreuung mit Betreuung

Pflegestufe 1 384 EUR 420 EUR 689 EUR

Pflegestufe 2 921 EUR 980 EUR 1.298 EUR

Pflegestufe 3 1.432 EUR 1.470 EUR 1.612 EUR
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recht und damit die Auseinanderentwicklung des Teilhaberechts
vorangetrieben.

Ziel der von bund- und Ländern im Jahr 2003 getroffenen
Vereinbarung war es, „die seit Jahren signifikant steigenden
empfängerzahlen und Kosten in der eingliederungshilfe
gemeinsam aufzuarbeiten und Lösungen zu entwickeln“10. 

behinderte Menschen werden dabei als Kostenfaktor („stei-
gende empfängerzahlen“) angesehen, ihre Lebenssituation tritt
dahinter bis zur bedeutungslosigkeit zurück. dies charakteri-
siert unmissverständlich die Feststellung des Justiziars des Land-
schaftsverbandes rheinland11 im rahmen des rehabilitations-
wissenschaftlichen Kongresses 2016, dass die Träger der
sozialhilfe nur zu Leistungen verpflichtet seien, die ein „Mini-
mum an Teilhabe“ gewährleisten. nichts kann den Geist des vor-
liegenden referentenentwurfs besser ausdrücken. 

das bMAs hebt hervor, dass die inhalte des Gesetzes „in
einem breit angelegten („partizipativen“) beteiligungsprozess
vorab mit den betroffenen und institutionen in einer hochran-
gigen „Arbeitsgruppe bundesteilhabegesetz“ nach dem Grund-
satz der selbstvertretung der Menschen mit behinderung
„nichts über uns ohne uns“ erörtert worden seien.12 dabei soll
der Hinweis, dass die Menschen mit behinderung und ihre Ver-
bände die größte Anzahl an Mitgliedern in der Arbeitsgruppe
stellten, wohl die breite und Tiefe der Möglichkeiten zu ein-
flussnahme andeuten. Tatsächlich konnte das nicht verhindern,
dass die Vorlagen des Ministeriums fast ausschließlich die Vor-
schläge der bund-Länder-Arbeitsgruppe thematisierten und die
Vertreter(innen) behinderter Menschen mit ihren Anforderun-
gen und Themen in einem Zeitraum von Juli 2014 bis April 2015
in insgesamt neun sitzungen nicht signifikant durchdrangen.
dies drückt sich auch darin aus, dass sich die Mitglieder der
Arbeitsgruppe nur bei vier von 19 behandelten Themen auf ein
einvernehmliches ergebnis verständigen konnten. 

bundesarbeitsministerin Andrea nahles hat im Zusammen-
hang mit dem Gesetzentwurf von einem „Meilenstein“ gespro-
chen und vorgerechnet, dass von dem sogenannten bundesteil-
habegesetz Millionen Menschen profitieren werden.13 Mit blick
auf die diskussion in diesem beitrag handelt es sich – mit den
Worten von nahles – für Millionen Menschen eher um einen
Profit mit negativen Vorzeichen. Dr. Harry Fuchs 

Rehabilitationsexperte, Düsseldorf 

Kontakt: quality@germany.tops.de 
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Arbeitsleben

3 Auswirkungen auf behinderte
Menschen in Werkstätten

Teilhabe am Arbeitsleben weiterentwickeln

Arbeit, bildung und Anerkennung für Menschen mit behinde-
rung in einem inklusiven Arbeitsmarkt sind ein Kernanliegen
der bundesregierung in dieser Legislaturperiode. Für behinder-
te Menschen, die in Werkstätten tätig sind, bringt das bundes-
teilhabegesetz folgende Verbesserungen:
n beschäftigungsmöglichkeiten bei anderen Leistungsanbie-

tern;
n Lohnkostenzuschüsse für eine beschäftigung in einem unter-

nehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes (budget für Arbeit);
n garantiertes rückkehrrecht; 
n Mitbestimmung der Werkstatträte;
n Frauenbeauftragte in den Werkstätten.

Andere Leistungsanbieter sind zugelassen

behinderte Menschen, die Anspruch auf eine Aufnahme in eine
Werkstatt haben, können die ihnen zustehenden Leistungen
auch bei einem anderen Leistungsanbieter in Anspruch nehmen,
wenn es in der Gegend, wo sie wohnen, einen solchen gibt. Ande-
re Leistungsanbieter müssen dieselben Anforderungen erfüllen
wie die etablierten Werkstätten. die Werkstättenverordnung gilt
entsprechend. Auch die anderen Leistungsanbieter müssen also
qualifiziertes Fachpersonal mit sonderpädagogischer Zusatz-
qualifikation haben und über begleitende dienste zur pädago-
gischen, sozialen und medizinischen betreuung verfügen. das
ist eine Hürde für die anderen Leistungsanbieter, aber im inte-
resse der behinderten Menschen notwendig.

es gibt nur die folgenden vier Ausnahmen:
n keine Mindestplatzzahl von 120 Plätzen. damit sollen kleine-

re Leistungsanbieter nicht von vornherein ausgeschlossen
sein.

arbeit
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n keine förmliche Anerkennung. Ob ein anderer Anbieter die
Anforderungen erfüllt, wird beim Abschluss der Leistungs-
vereinbarung mit dem Träger der eingliederungshilfe bezie-
hungsweise im rahmen der Zertifizierung geprüft, wenn die
bundesagentur für Arbeit Leistungsträger ist. dies ist not-
wendig, aber auch ausreichend, um die von den behinderten
Menschen gewünschten flexiblen Angebote in hoher Qualität
bereitzustellen.

n Keine besonderen Anforderungen an die räumliche und säch-
liche Ausstattung. damit sollen Leistungsanbieter, die keine
eigenen räumlichkeiten zur Verfügung stellen, sondern ihre
bildungs- und Arbeitsplätze in betriebe des allgemeinen
Arbeitsmarktes auslagern, nicht ausgeschlossen sein.

n ein anderer Leistungsanbieter hat schließlich anders als eine
Werkstatt für behinderte Menschen keine Aufnahmever-
pflichtung gegenüber dem Menschen mit behinderung. er
muss auch nicht alle Leistungen, also Leistungen zur berufli-
chen bildung und Leistungen zur beschäftigung, anbieten.
das ist auch deswegen angemessen, weil die anderen Leis-
tungsanbieter im Gegensatz zu den etablierten Werkstätten
nicht institutionell gefördert werden.

deshalb ist die befürchtung, das bewährte system der Werk-
stätten in deutschland könnte durch den mit anderen Leis-
tungsanbietern zu erwartenden überschaubaren Wettbewerb
grundsätzlichen schaden nehmen, nicht begründet.

Für das rechtsverhältnis zwischen dem anderen Leistungs-
anbieter und dem Menschen mit behinderung gelten dieselben
regeln wie für das rechtsverhältnis zwischen einer Werkstatt für
behinderte Menschen und einem Werkstattbeschäftigten. der
Mensch mit behinderung hat also dieselbe rechtsstellung, die er
auch in der Werkstatt hätte. er steht zu dem anderen Leistungs-
anbieter in einem arbeitnehmerähnlichen rechtsverhältnis. der
andere Leistungsanbieter hat dem Menschen mit behinderung
ein angemessenes Arbeitsentgelt zu zahlen, das insbesondere
von der Arbeitsmenge und der Arbeitsqualität abhängig ist. Zu
den Leistungen, die der Mensch mit behinderung bei einer
beschäftigung bei einem anderen Leistungsanbieter erhält,
gehört wie bei einer beschäftigung in einer Werkstatt für behin-
derte Menschen auch das Arbeitsförderungsgeld. der inhalt des
arbeitnehmerähnlichen rechtsverhältnisses wird wie in einer
Werkstatt durch einen Vertrag näher geregelt. 

Ein Budget für Arbeit

Mit dem budget für Arbeit wird für Menschen mit behinderung,
die Anspruch auf Leistungen im Arbeitsbereich einer Werkstatt
für behinderte Menschen haben, eine weitere Alternative zur
beschäftigung in einer Werkstatt geschaffen. Kernstück des bud-
gets für Arbeit ist ein in der regel dauerhafter Lohnkostenzu-
schuss an den Arbeitgeber, der bereit ist, einem Menschen mit
behinderung, der heute in einer Werkstatt für behinderte Men-
schen beschäftigt ist, eine sozialversicherungspflichtige beschäf-

tigung mit einer tariflichen oder ortsüblichen entlohnung anzu-
bieten. darüber hinaus wird der Mensch mit behinderung eine
möglicherweise ebenfalls dauerhafte persönliche unterstützung
benötigen, um die Tätigkeit ausüben zu können. Auch die hier-
für erforderlichen finanziellen Aufwendungen, etwa für eine
Arbeitsassistenz, gehören zu den Leistungen im rahmen eines
budgets für Arbeit. Wie alle anderen beschäftigten ist der
Mensch mit behinderung auf der Grundlage seines Arbeitsent-
geltes versicherungspflichtig in der renten-, der Kranken- und
der Pflegeversicherung und zahlt seinen Arbeitnehmeranteil aus
diesem Arbeitsentgelt. 

Rückkehrrecht in die Werkstatt

ein rückkehrrecht kann schon aus dem heute geltenden recht
hergeleitet werden. Künftig wird es aber auch unmissverständlich
im sGb iX stehen: behinderte Menschen, die aus einer Werkstatt
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt übergegangen sind oder die
bei einem anderen Leistungsanbieter oder mit Hilfe des budgets
für Arbeit am Arbeitsleben teilhaben, haben einen Anspruch auf
Aufnahme in eine Werkstatt für behinderte Menschen. 

Mitbestimmung für Menschen mit Behinderung 

in Werkstätten

die Werkstatträte vertreten die interessen der behinderten
Menschen, die in den Werkstätten arbeiten. Mit dem bundes-
teilhabegesetz werden die rechte der Werkstatträte gestärkt.
denn zur Teilhabe am Arbeitsleben gehört auch das recht, in
den Fragen, die mit der beschäftigung zusammenhängen, mit-
bestimmen und mitwirken zu dürfen. diese regelungen treten
bereits im Jahr 2017 in Kraft, denn dann finden die nächsten
Wahlen zu den Werkstatträten statt. 

Künftig wird zwischen Mitbestimmung und Mitwirkung
unterschieden. die aus der sicht der Werkstattbeschäftigten und
ihrer interessenvertretungen besonders wichtigen bereiche wer-
den zum Gegenstand einer Mitbestimmung gemacht. im Wesent-
lichen sind dies die Arbeitszeit, Arbeitsentgelte, technische ein-
richtungen, Weiterbildung, Verpflegung und soziale Aktivitäten
der beschäftigten. 

Außerdem wird die Zahl der Mitglieder der Werkstatträte in
größeren Werkstätten erhöht. Heute sind bis zu sieben Mitglie-
der vorgesehen. Künftig kann es in großen Werkstätten bis zu 13
Mitglieder geben. damit können die Werkstatträte ihre Aufga-
ben besser erfüllen, vor allem, wenn eine Werkstatt mehrere
betriebsstätten hat. 

es wird auch Verbesserungen bei der Freistellung zur Fortbil-
dung geben. Heute sind es zehn Tage je Amtszeit, künftig 15 Tage. 

Vorgesehen ist auch eine regelung zur endgültigen Finan-
zierung der Arbeit der Werkstatträte deutschland und der
Arbeitsgemeinschaften der Werkstatträte in den Ländern. die-
se bundes- und Landesvertretungen sollen künftig von den Kos-
tenträgern finanziert werden. Ò
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Frauenbeauftragte in Werkstätten

ein ganz wichtiges Anliegen ist die einführung von Frauenbe-
auftragten in den Werkstätten. in jeder Werkstatt sollen künftig
eine Frauenbeauftragte und wenigstens eine stellvertreterin, in
größeren Werkstätten auch mehrere stellvertreterinnen,
gewählt werden, und zwar ausschließlich von den weiblichen
Werkstattbeschäftigten. die Frauenbeauftragte soll den in den
Werkstätten beschäftigten behinderten Frauen als Ansprech-
partnerin zur Verfügung stehen und deren interessen gegenüber
der Werkstattleitung in den bereichen der Gleichstellung von
Frauen und Männern, der Vereinbarkeit von Familie und
beschäftigung sowie des schutzes vor körperlicher, sexueller
und psychischer belästigung oder Gewalt vertreten. 

die regelungen sind eng an die bestimmungen zu den Werk-
statträten angelehnt: 
n Wahlen von Frauenbeauftragten und Werkstatträten sollen

zusammen stattfinden. 
n Freistellung der Frauenbeauftragten und ihrer stellvertrete-

rinnen, soweit zur umsetzung der Aufgaben erforderlich; ab
200 wahlberechtigten Frauen soll die Frauenbeauftragte voll-
ständig freigestellt werden, ab 700 wahlberechtigten Frauen
auch die erste stellvertreterin;

n Möglichkeit der Anrufung der Vermittlungsstelle;
n Fortbildungsanspruch von 15 Tagen, bei erstmaliger Amts-

führung von 20 Tagen pro Amtszeit;
n Anspruch auf räume, sachliche Mittel und unterstützung

durch eine bürokraft in erforderlichem umfang;
n Anspruch auf eine Vertrauensperson, die die Frauenbeauf-

tragte bei ihrer Tätigkeit unterstützt, auch von außerhalb der
Werkstatt;

n Kostentragung durch die Werkstatt.
Dr. Peter Mozet 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Kontakt: peter.mozet@bmas.bund.de 

Position der Caritas

3 Der Deutsche Caritasverband 
fordert deutliche Nachbesserungen 

Am 26. April war es endlich so weit: das bundesministerium für
Arbeit und soziales (bMAs) hat einen referentenentwurf zum
bundesteilhabegesetz in die ressortabstimmung sowie zur Län-
der- und Verbändebeteiligung herausgegeben. das bundesteil-
habegesetz ist als Artikelgesetz aufgebaut und umfasst rege-
lungen in 25 Artikeln. somit ergeben sich Änderungen in fast
allen sozialgesetzbüchern. das Herzstück der reform sind die
Änderungen des sGb iX. dieses soll künftig dreigegliedert sein.
im ersten Teil werden die bisherigen regelungen des sGb iX
überarbeitet und erweitert. im zweiten Teil wird die eingliede-
rungshilfe als Leistungsrecht aus dem sGb Xii (sozialhilfe) ins

sGb iX überführt. Ziel ist es, die Leistungen der eingliede-
rungshilfe aus dem Fürsorgesystem herauszulösen. im dritten
Teil wird das schwerbehindertenrecht mit wenigen Änderungen
ins sGb iX eingegliedert. insgesamt standen nur drei Wochen
Zeit zur Verfügung, um die Folgen des systemwechsels der Leis-
tungen für Menschen mit behinderung zu prüfen, zu bewerten
und Alternativen vorzuschlagen.

der deutsche Caritasverband (dCV) hat seine stellungnah-
me gesplittet. in der stellungnahme konzentriert er sich auf
wesentliche Aspekte des Gesetzentwurfs. im Anhang zur stel-
lungnahme bezieht die Fachebene des dCV zu allen gesetzli-
chen regelungen stellung. 

der deutsche Caritasverband begrüßt das bundesteilhabe-
gesetz vom Grundsatz her. einige regelungen werden zu erheb-
lichen Verbesserungen für Menschen mit behinderung führen.
so wird insbesondere eine neu eingeführte, ergänzende unab-
hängige Teilhabeberatung sowie die Pflicht der Leistungsträger,
umfassend zu beraten, die stellung von Menschen mit behinde-
rung im sozialrechtlichen dreiecksverhältnis stärken. ebenso
soll Wünschen der Leistungsberechtigten künftig entsprochen
werden, sofern sie angemessen sind. Hiervon kann nur abgewi-
chen werden, wenn dies zumutbar ist. bei unzumutbarkeit
erfolgt grundsätzlich kein Kostenvergleich für vergleichbare
Leistungen. so ist sichergestellt, dass es beispielsweise nicht zu
erzwungenen umzügen in einrichtungen kommt, wenn diese
kostengünstiger sind als die ambulante Versorgung. dies ist eine
deutliche stärkung des Wunsch- und Wahlrechts.

Vertragsrechtlich positiv ist, dass das sozialrechtliche drei-
ecksverhältnis erhalten bleibt und das Vergaberecht weiterhin
keine Anwendung findet. Künftig soll neben der Vergütungs-
auch die Leistungsvereinbarung schiedsfähig sein. dies ist eine
langjährige Forderung der Caritas. die Möglichkeit, bei man-
gelnder Vertragserfüllung Leistungsentgelte zu kürzen, ist aus
Perspektive der Caritas nur dann zulässig, wenn auch die Leis-
tungsvereinbarungen schiedsfähig sind. der deutsche Caritas-
verband fordert daher, dass auch die rahmenverträge nach § 131
sGb iX schiedsfähig werden müssen, zumal der referenten-
entwurf vorsieht, dass in den rahmenverträgen die Höhe der
Leistungspauschalen festgelegt werden soll. Angesichts der neu-
en regelungen zum externen Vergleich und der prinzipiellen
stärkung der steuerungshoheit der Leistungsträger ist die
schiedsstellenfähigkeit der Leistungsvereinbarung daher unver-
zichtbar. Tarifliche Vergütungen sollen nie als unwirtschaftlich
abgelehnt werden dürfen. diese bestimmung kollidiert jedoch
mit der regelung, dass bei Anwendung des externen Vergleichs
grundsätzlich nur das untere drittel der Vergütungen vergleich-
barer einrichtungen als wirtschaftlich angemessen zu bewerten
ist. einrichtungen, die Tarifregelungen anwenden, werden sich
häufig bei einem Vergleich nicht im unteren drittel befinden.
nach der geltenden rechtsprechung sind auch Vergütungen
oberhalb des unteren drittels als wirtschaftlich anzuerkennen,

caritas
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wenn sie auf nachvollziehbarem höherem Aufwand beruhen, der
durch die buchführung nachgewiesen wird.

deutlich nachbesserungsbedürftig sind die regelungen zur
schnittstelle der Leistungen der Pflegeversicherung in Verbin-
dung mit Leistungen der eingliederungshilfe. Leistungen der
Pflegeversicherung können nicht die Leistungen der eingliede-
rungshilfe ersetzen. die aktuelle regelung, wonach die einglie-
derungshilfe nur zum Tragen kommt, wenn deren Aufgaben im
Vordergrund stehen, ist nicht rechtssicher ausgestaltet. sie kann
dazu führen, dass Menschen mit behinderung, die auch pflege-
bedürftig sind, im ambulant betreuten Wohnen gänzlich auf Leis-
tungen der Pflege (Pflegeversicherung in Kombination mit Hil-
fe zur Pflege) verwiesen werden. dies ist fachlich nicht zu
begründen und wird regelmäßig dazu führen, dass Leistungsbe-
rechtigte sich ihren Anspruch auf Leistungen der eingliede-
rungshilfe vor Gericht erstreiten müssen. Gänzlich entgegenge-
setzt ist die regelung im außerhäuslichen bereich. Hier werden
die bisherigen regelungen zur Kostenerstattung der Pflegever-
sicherung in der stationären eingliederungshilfe übernommen,
wenngleich die unterscheidung ambulant und stationär nicht
mehr getroffen wird. 

neben der schnittstelle eingliederungshilfe und Pflege wird
es künftig eine weitere schnittstelle zwischen den Fachleistun-
gen der eingliederungshilfe und den existenzsichernden Leis-
tungen geben. Während die Fachleistungen der eingliederungs-
hilfe im sGb iX geregelt werden, verbleiben die Leistungen zur
Grundsicherung im sGb Xii (§§ 42a und b). das system der
sogenannten „Mietobergrenzen“ ist allerdings ungeeignet, das
Problem der begrenzung von unterkunftskosten in stationären
einrichtungen zu lösen. die Höhe der Mietobergrenze hängt in
hohem Maße davon ab, wie das Mietniveau in der umgebung
ausfällt. stationäre einrichtungen der eingliederungshilfe sind
jedoch sonderbauten, deren Kosten primär durch die besonde-
ren baulichen bedarfe und nur in geringerem umfang durch das
Mietniveau der umgebung determiniert werden. 

der referentenentwurf gibt das bisherige bewährte Prinzip
der örtlichen Zuständigkeit der sozialhilfe in § 98 sGb Xii auf.
danach war für die Leistungen der eingliederungshilfe und der
Grundsicherung der Träger zuständig, in dessen bereich der Leis-
tungsberechtigte seinen gewöhnlichen Aufenthalt vor einzug in
eine stationäre einrichtung oder eine ambulant betreute Wohn-
form hatte. durch die neuregelung werden Kommunen übermä-
ßig belastet, in denen große einrichtungen der eingliederungs-
hilfe ansässig sind, da ihre bewohner(innen) aus allen regionen
des bundeslandes sowie der bundesrepublik kommen. Auch der
neubau von kleineren einrichtungen wird durch diese regelung
behindert, denn obwohl die künftigen bewohner(innen) aus
anderen Kommunen kommen, muss der für die jeweilige Kom-
mune oder den Landkreis zuständige eingliederungshilfeträger
die Kosten leisten. der deutsche Caritasverband fordert, zu der
regelung des § 98 sGb Xii-alt zurückzukehren.

eine Teilhabeeinschränkung soll künftig nur dann „erheb-
lich“ sein und berechtigt somit für den bezug von eingliede-
rungshilfe, wenn die Ausführung von Aktivitäten in mindestens
fünf der neun Lebensbereiche nach der iCF nicht ohne perso-
nelle oder technische Hilfe oder in mindestens drei Lebensbe-
reichen gar nicht möglich ist. Auf diese Weise könnten bestimm-
te Personengruppen, wie zum beispiel psychisch Kranke mit
intermittierendem Leistungsdarf, Menschen mit sinnesbehinde-
rung, mit Lernbehinderung oder geringem Assistenzbedarf, von
Leistungen ausgeschlossen werden. Menschen, die aktuell Leis-
tungen der eingliederungshilfe beziehen, dürfen zukünftig nicht
aufgrund der neuen definition von Leistungen ausgeschlossen
werden.

der deutsche Caritasverband fordert erhebliche nachbesse-
rungen und schlägt vor, dass mit inkrafttreten ein Monitoring-
Verfahren die neuen regelungen begleitet und evaluiert.

Karin Bumann

Leiterin des Referats Alter, Pflege, Behinderung beim DCV 

Kontakt: karin.bumann@caritas.de 

Position des CBP

3 Die Reform muss reformiert werden

Eine neue Schnittstelle entsteht

die im bundesteilhabegesetz vorgesehene Trennung der Leis-
tungen in existenzsichernde und fach- beziehungsweise teilha-
beleistende Leistungen ist aus sicht des CbP die zentrale stelle
im Gesetz, an der sich das Gelingen der reform beweisen muss.
die Trennung bedeutet sowohl für den Leistungsberechtigten als
auch für den Leistungserbringer eine grundlegende Änderung
des bisherigen systems, das bislang auf eine pauschale Leistung
aus einer Hand setzte.

der schritt zur Trennung von Fachleistung und Lebensunter-
halt wird in §§ 102 ff. sGb iX refe, 42b sGb Xii refe konse-
quent umgesetzt. die eingliederungshilfe soll sich künftig aus-
schließlich auf die Fach- beziehungsweise Teilhabeleistungen
konzentrieren. die existenzsichernden Leistungen zum Lebens-
unterhalt werden – ebenso wie auch für Menschen ohne behin-
derung – nach den Vorschriften des sGb Xii beziehungsweise
nach dem sGb ii erbracht. es handelt sich hierbei um einen gro-
ßen systemwechsel, der die Personenzentrierung verwaltungs-
technisch auf die neue Zuordnung der Leistungen beschränkt,
ohne dass die erbringung der bisherigen Leistungen im einzel-
fall weiterhin lückenfrei gewährleistet und das weitergehende
fachliche Konzept der Personenzentrierung vollständig umge-
setzt wird. es besteht die Gefahr, dass vor allem zulasten der
Leistungsberechtigten in gemeinschaftlichen Wohnsettings Ver-
sorgungslücken entstehen, wenn nicht alle bisher von der ein-
gliederungshilfe getragenen Hilfen zur unterkunft, Verpflegung
und betreuung in gemeinschaftlichen Wohnformen im neuen

verband



16 CBP – Info 3 • August 2016

system der getrennten Leistungen berücksichtigt und neu zuge-
ordnet werden können. entsprechend muss die neue regelung
deutlich zugunsten der Leistungsberechtigten modifiziert wer-
den.

Existenzsichernde Leistungen

die bisherigen regelungen im bundesteilhabegesetz stellen
nicht sicher, dass die Kosten der unterkunft/Verpflegung und
Heizkosten in gemeinschaftlichen settings, die von Trägern der
eingliederungshilfe finanziert worden sind, auch weiterhin voll-
ständig in das neue system übernommen werden. Abgesehen
von redaktionellen unstimmigkeiten in Art. 13 in bezug auf
§ 42a und § 42b sGb Xii refe sind aus fachlicher sicht die Ver-
sorgungslücken insbesondere in bezug auf die Finanzierung von
bisherigen Wohnkosten zu befürchten. die unterkunftskosten
werden künftig nach § 42b sGb Xii refe vom örtlichen sozi-
alhilfeträger übernommen, das heißt, lediglich die Kosten für
den persönlichen Wohnraum sowie die gemeinschaftlich benutz-
ten räume bis zur Angemessenheitsgrenze. 

nach den Feststellungen des CbP übersteigen die bisherigen
Kosten der unterkunft in einrichtungen der eingliederungs-
hilfe den rahmen des § 42b sGb Xii refe. Wenn die Wohn-
kosten in vollstationären einrichtungen ausschließlich nach der
Grenze des sGb Xii zu bemessen sind, könnten die Kosten der
unterkunft in einrichtungen im kleinstädtischen und ländli-
chen raum nicht mehr finanzierbar sein, da im ländlichen
raum die Miet- und betriebskosten die örtlichen Vergleichs-
verhältnisse einer einraumwohnung deutlich übersteigen. die
stationären Wohneinrichtungen der eingliederungshilfe sind
bisher nach den regeln eines „sonderbaus“ errichtet. dessen
Kosten umfassen technische Anlagen (zum beispiel brand-
schutzanlage) und sachliche Ausstattungen nach länderspezifi-
schen ordnungsrechtlichen Vorgaben (zum beispiel barriere-
freiheit), die im allgemeinen Wohnungsbau nicht vorhanden
sind und die Kosten zwangsläufig in die Höhe treiben. 

die pauschalierten regelungen der Grundsicherung und
zum Lebensunterhalt sind daher nicht dazu geeignet1, die
zusätzlichen behinderungsbedingten Aufwendungen von Men-
schen mit behinderung (zum beispiel bei erweiterter Flächen-
nutzung oder barrierefreier Ausstattung der räume) vollstän-
dig abzubilden. sie berücksichtigen insbesondere nicht die
spezifischen bedarfe von Menschen mit schweren und mehrfa-
chen beeinträchtigungen, die in gemeinschaftlichen Wohnset-
tings leben. 

eine anschlussfähige und rechtssichere regelung für die
Finanzierung der über die Grenze des § 42b sGb Xii refe
hinausgehenden unterkunftskosten für Menschen mit hohem
unterstützungsbedarf in gemeinschaftlichen settings ist daher
unbedingt erforderlich. die bisherige Klausel in § 42b Abs. 6
sGb Xii refe ist nicht ausreichend. Überschreiten die Wohn-
kosten die Angemessenheitsgrenze, werden die weiteren tat-

sächlichen Aufwendungen für unterkunft vom Träger der ein-
gliederungshilfe nach § 42b Abs. 6 s. 2 sGb Xii ree getragen,
solange „eine senkung der Aufwendungen insbesondere durch
einen Wechsel der räumlichkeiten… nicht möglich ist“. in der
Praxis kann der letzte Halbsatz des § 42b Abs. 6 s. 2 sGb Xii
refe für Menschen mit hohem unterstützungsbedarf in
gemeinschaftlichen Wohnsettings bedeuten, dass der Träger der
eingliederungshilfe unter finanziellen Gesichtspunkten den
Wechsel in eine Pflegeeinrichtung anmahnen wird, um die 
Kosten der unterkunft auf die Pflegeversicherung zu verlagern,
zumal hier die Prüfung der „Möglichkeit“ und nicht die indivi-
duelle Zumutbarkeit des Wechsels der räumlichkeiten fest -
gelegt ist. ein Wechsel in die Pflegeversicherung als einem 
beitragsfinanzierten Teilkaskosystem hätte nicht zuletzt 
auch erhebliche Auswirkung auf die Heranziehung von ein-
kommen und Vermögen des Leistungsberechtigten und seiner
Angehörigen. ein Leistungsberechtigter, der in einem gemein-
schaftlichen Wohnsetting wohnen (bleiben) will, darf nicht der
Gefahr ausgesetzt werden, auf einen anderen (preiswerteren)
Wohnraum verwiesen zu werden – auch wenn in der Gesetzes-
begründung bereits eine „kostengünstigere Alternative für die
unterbringung“2 erwähnt wird. solcher entwicklung gilt 
es gesetzlich vorzubeugen und den entsprechenden Halbsatz
ersatzlos zu streichen. es muss die sachliche Verknüpfung der
regelung des § 42b sGb Xii refe und §§ 77 Abs. 2, 102 ff. 
sGb iX refe zugunsten der Menschen mit behinderung 
bundeseinheitlich näher gesetzlich konkretisiert werden, damit
eine lückenlose Zuordnung der Kosten der unterkunft in
gemeinschaftlichen Wohnsettings nach bundeseinheitlichen
Kriterien erfolgen kann und die Finanzierung der tatsächlichen
Aufwendungen zur unterkunft weiterhin bundesweit gesichert
ist.

ergänzend zur regelung in § 42b sGb Xii refe soll Art. 19
Ziff. 8 § 15 WbVG dahingehend modifiziert werden, dass 
„Leistungen für den Lebensunterhalt nach dem dritten oder
vierten Kapitel des sGb Xii … nicht bestandteil der Verträge“
sein sollen. der regelung liegt die Absicht zugrunde, die Kosten
der unterkunft durch Mietverträge zu regeln. der Leistungser-
bringer soll hinsichtlich der Kosten für die unterbringung 
normale Mietverträge mit den Leistungsberechtigten schließen,
die dann ihre Mietkosten beim örtlichen sozialhilfeträger 
nach den neuen beziehungsweise neu gefassten regelungen der
§§ 42, 42a (oder 42b) sGb Xii i.d.F. des bTHG-e geltend
machen.

Aus fachlicher sicht ist das Modell des Mietverhältnisses
nicht geeignet, umfassend die Kosten der Leistungserbringung
(inklusive der länderspezifisch und ordnungsrechtlich vorge-
schriebenen Qualitätsstandards, Vorhaltung von Plätzen, Over-
headkosten und investivkosten) in stationären settings wider-
zuspiegeln. einerseits sind die hohen bürokratischen Hürden für
die Leistungsberechtigten und deren Vertreter(innen) zu fürch-
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ten. Andererseits könnte die Mietvertragsregelung – abgekop-
pelt von Wohn- und betreuungsverträgen (WbVG) – weitrei-
chende Folgen für den Leistungserbringer bei der Wohnraum-
überlassung haben. beispielsweise könnte dies zum Ausschluss
der Kündigung und Weiterbenutzung der räume durch den
Leistungsberechtigten führen, auch wenn die betreuungsleis-
tungen nicht mehr in Anspruch genommen werden würden. die
Geltung des WbVG auszuschließen, ist daher nicht nachvoll-
ziehbar, zumal die regelungen des WbVG den schutz des Ver-
brauchers sicherstellen sollen. 

Für den Leistungserbringer ist zwingend erforderlich, dass die
regelungen des WbVG für die Überlassung von Wohnraum im
Kontext der Leistungen der eingliederungshilfe gelten, und
somit die regelung des Art. 19 Ziff. 7 § 15 Abs. 3 WbVG refe
ersatzlos zu streichen.

Art. 19 Ziff. 8 § 15 WbVG refe soll auch bestimmen, dass der
Leistungserbringer „durch Verträge … keine Vollmacht oder
sonstigen Zugriff auf ein bankkonto erlangen“ darf, „auf das
Leistungen nach dem dritten oder Vierten Kapitel des Zwölften
buches sozialgesetzbuch eingehen“. Auf diese Weise soll ein
ersatz für den gegenwärtigen barbetrag zur persönlichen Ver-
fügung nach § 27b Abs. 2 sGb Xii geschaffen werden, der sys-
tematisch aufgrund der Zuordnung der Verpflegungskosten zu
den regelsätzen der Grundsicherung entfallen wird. diese
geplante Lösung ist jedoch nicht zufriedenstellend. die rege-
lung schränkt die Vertragsfreiheit der Leistungserbringer und
Leistungsberechtigten erheblich ein und ist sachlich nicht
begründet. Ferner verschiebt sich durch die einführung des net-
toprinzips in der eingliederungshilfe auch das wirtschaftliche
Ausfallrisiko zulasten der Leistungserbringer, da die Kosten der
unterkunft und Heizung unmittelbar vom Leistungsberechtig-
ten zu zahlen sind. eine effektive Absicherung möglicher Aus-
fallrisiken für die Leistungserbringer ist aus sicht des CbP drin-
gend erforderlich.

Fachleistungen der Eingliederungshilfe

die geplante formelle umsetzung der Personenzentrierung im
bundesteilhabegesetz beschränkt weiterhin systematisch die
individuelle Gestaltung der Fachleistungen der eingliederungs-
hilfe. Für die Leistungserbringung werden die Vergütungspau-
schalen gemäß § 125 Abs. 3 s. 3 sGb iX refe nach Leistungs-
gruppen und nach stundensätzen sowie für das „Poolen“ von
Leistungen kalkuliert. die neue Klausel für „abweichende Ver-
fahren zur Leistungsabrechnung“ ohne berücksichtigung von
wesentlichen Leistungsmerkmalen in § 125 Abs. 3 s. 4 sGb iX
refe eröffnet den Leistungsträgern den Weg zur weiteren Pau-
schalierung der Vergütung. dies kann den Leistungserbringern
den Weg zur fachlichen umsetzung der Personenzentrierung bei
der erbringung von Fachleistungen sehr erschweren. der CbP
plädiert deshalb für die Aufrechterhaltung einer bedarfsdecken-
den und umfassenden Leistungserbringung zugunsten der Men-

schen mit behinderung sowie für die finanzielle sicherstellung
einer bundesweit flächendeckenden Versorgungsstruktur.

Dr. Thorsten Hinz und Janina Bessenich 

Geschäftsführung CBP

Kontakt: thorsten.hinz@caritas.de; janina.bessenich@caritas.de 

Anmerkungen

1. Bei der Ermittlung der pauschalen Regelbedarfe werden die Bedar-

fe der Menschen mit Behinderung, insbesondere in gemeinschaftli-

chen Wohnformen, bisher nicht berücksichtigt.

2. BTGH-Gesetzesbegründung zu Nr. 15c § 42a BTHG-RefE, S.

335.

SGB VIII

3 Schäuble will Jugendhilfe zur (Spar-)
Sache der Bundesländer machen

Entwurf zum neuen SGB VIII sollte im Juni kommen

Vor vier Jahren hatte der Vorschlag des Landes Hamburg, den
rechtsanspruch auf die Hilfen zur erziehung abzuschaffen, für
erhebliche Verunsicherung gesorgt. nach nicht unerheblichem
Widerstand vor allem des „bündnisses Kinder- und Jugendhil-
fe“, aber auch der Gewerkschaften und der Fachverbände, wur-
de dieser Vorschlag zurückgezogen.

Vor etwas mehr als zwei Jahren hat das bundesministerium
für Familie, senioren, Frauen und Jugend eine novelle des sGb
Viii angekündigt. seit 2015 steht fest, dass diese noch in der lau-
fenden Legislaturperiode beschlossen werden soll. die Veröf-
fentlichung des referentenentwurfs war für Anfang Juni ange-
kündigt. die Ziele der novelle sind ehrgeizig: Angestrebt wird
eine Zusammenfassung der Leistungen der sozialhilfe und des
sGb Viii für Kinder und Jugendliche mit behinderung („große
Lösung“). darüber hinaus sollen die Angebote wirkungsvoller,
mehr Teilhabe ermöglicht und der schutz für Kinder und Jugend-
liche verbessert werden. 

noch sind die einzelnen Vorschläge nicht bekannt, doch  viele
Akteure in der Kinder- und Jugendhilfe befürchten ein weiteres
Absenken der standards und ein Aushöhlen der vorhandenen
rechtsansprüche. eine noch größere Gefahr droht vonseiten des
Finanzministers. er will das sGb Viii und das sGb Xii im Prin-
zip zur Länderangelegenheit machen.

Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe als Ländersache?

dies machen die gegenwärtigen Verhandlungen der bundeslän-
der mit dem bund um eine neuverteilung der Mittel des Lan-
desfinanzausgleichs deutlich. in einem Positionspapier vom
3. dezember 2015 fordern die Länder unter anderem, die behin-
dertenhilfe zur Länderangelegenheit zu machen. Wer in einem
finanzschwachen bundesland lebt, müsste dann mit weniger Hil-
feleistungen rechnen als derjenige, der in einem finanzstarken

jugendhilfe
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bundesland wohnt. das meint die sprecherin des bundesver-
bandes der Lebenshilfen, ulla schmidt, dazu: „Für mich wäre
das ein klarer Verstoß gegen das Grundgesetz, wonach gleich-
wertige Lebensverhältnisse anzustreben sind.“

schäuble hat auf die Ländervorstellungen im April mit einem
15 Punkte umfassenden Gegenkatalog geantwortet. im Kern
lehnt er den Ländervorschlag – einen Länderausgleich über die
umsatzsteuer – ab, er will bei dem bisherigen system des direk-
ten Länderfinanzausgleichs bleiben und bietet dafür weitere
entlastungen an. so will er nicht nur die behindertenhilfe, son-
dern auch die Jugendhilfe in ihrer finanziellen Ausgestaltung
den bundesländern überlassen. im Vorschlag heißt es dazu: 
„regionalisierung der sozialgesetzgebung. 

die Länder erhalten Abweichungsrechte (Art. 72 Absatz 3
GG) für Art und umfang der Leistungsgewährung in den berei-
chen 
a) eingliederungshilfe für behinderte Menschen (sGb Xii), 
b) Kinder- und Jugendhilfe (sGb Viii).“

Novelle des SGB VIII in einem anderen Licht 

insbesondere die behindertenhilfe steht im Fokus der Finanz-
minister. scheinbar konträr soll nunmehr im sGb Viii als „gro-
ße Lösung“ die Hilfe für die bis 18-Jährigen im rahmen einer
mindestens fünfjährigen Übergangsfrist von den sozial- auf die
Jugendämter übertragen werden. entsprechend neu zu ordnen
sind auch die Finanzierungszuständigkeiten. Hier müssten Mit-
tel des Landes auf die Kommunen übertragen werden.

Gleichwohl seien keine Mehrkosten zu erwarten, vielmehr
werde es entlastung geben. nun aber ist es so, dass die Kinder-
und Jugendhilfe andere (und bessere) standards vorsieht. dies
ergibt sich aus ihrem umfassenderen Hilfeverständnis. damit
sind drei szenarien denkbar: 
n man erhöht die Mittel über das bisherige Maß hinaus, 
n man senkt die standards ab, oder 
n man setzt „intern“ andere Prioritäten. 
Aktuell zeichnet sich ab, dass die Jugendhilfe „Verlierer“ der
entwicklung sein wird.

jugendhilfe

CBP-Kalender

Termine Wann? Wo? Wer?

AAL-Vernetzungstreffen
Modellprojekt „Ambient Assisted Living-Modelle
zur Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe
von Menschen mit Behinderung“

19./20.9.2016 Essen
Menschen mit Behinderung und Mitarbeiter(innen),
die im AAL-Projekt mitwirken

Arbeitstreffen „Energiemanagement“ 27.–29.9.2016 Frankfurt
Technische Leitungen in der Caritas Behindertenhilfe
und Psychiatrie

„Soziale Teilhabe jetzt?! Chancen und
Herausforderungen für die Caritas
Behindertenhilfe und Psychiatrie“
Fachtagung des CBP-Ausschusses Soziale
Teilhabe

27.–29.9.2016 Fulda
Trägerverantwortliche, Leiter(innen) sowie leitende
Fachkräfte von Einrichtungen und Diensten der
Behindertenhilfe und Psychiatrie

Fachtag „Freiheitsbeschränkende Maßnahmen“
AG Mehrfachdiagnosen

26.10.2016 Frankfurt Leitungen und Fachkräfte

CBP-Mitgliederversammlung 2016 9./10.11.2016 Neuss Vertreter(innen) der Mitgliedseinrichtungen

Workshop des Ausschusses Kinder und
Jugendliche

23.11.2016 Fulda Leitungen und Fachkräfte 

Fachtagung des CBP-Ausschusses Teilhabe am
Arbeitsleben

24.–26.1.2017 Berlin
Träger, Leitungen und leitende Fachkräfte aus
Werkstätten, Förderstätten und Integrationsfirmen im
CBP

Fachtagung „Umsetzung des
Bundesteilhabegesetzes auf Länderebene“

6./7.4.2017 Papenburg Leitungen und Fachkräfte

Bitte achten Sie auf die aktuellen Termine und Ausschreibungen auf unserer Homepage www.cbp.caritas.de
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Verändertes Hilfeverständnis

nach § 1 sGb Viii ist die Kinder- und Jugendhilfe dem Wohl der
heranwachsenden Generation verpflichtet. der begriff Kindes-
wohl und seine Gewährleistung stellt die zentrale norm für
einen rechtsanspruch auf Hilfe zur erziehung dar. er wird im
positiven sinne benutzt und nicht nur im Zusammenhang mit
möglicher Kindeswohlgefährdung. das bedeutet: das Ziel der
Kinder- und Jugendhilfe ist es bisher, das Wohl aller Kinder und
Jugendlichen zu sichern. 

„inklusion“ – so scheint es, wird zur neuen zentralen Zielset-
zung. Aber wenn nicht zugleich vom „Wohl der Kinder und
Jugendlichen“ die rede ist, sondern nur noch von „gesellschaft-
licher Teilhabe“, wird das bisherige Grundverständnis des sGb
Viii faktisch reduziert.

Sozialräumliche Hilfen als Teil der Hilfen zur Erziehung

ein schwerpunkt der novellierung des sGb Viii steht unter
dem Vorzeichen der „Weiterentwicklung der Hilfen zur erzie-
hung“. die Mittel sollen „wirkungsvoller verwendet werden“.
dem neu gefassten § 27 werden sozialräumliche und präventive
Angebote und die Arbeit an den schnittstellen der Jugendhilfe
zur seite gestellt. Zugleich sollen die steuerungsaufgaben des
Jugendamtes gestärkt werden.

Ob und welche Vorgaben es für Anlass und Zielsetzung der
Hilfen gibt, ist noch unbekannt. es dürfte schwerfallen, diese so
zu definieren, dass sie sich erkennbar von denen der Hilfen zur
erziehung unterscheiden und niedrigschwelliger verortet sind.

Ausgehend von der finanziellen dynamik kommunaler Haus-
halte und den damit verbundenen Versuchen der Kommunen,
möglichst preiswerte Hilfearten zu vermitteln, steht zu befürch-
ten, dass sozialräumliche Hilfen, jetzt eben als eigenständige Hil-
feleistung maskiert, als ersatz für individuelle Hilfen angeboten
werden. An dieser stelle wird es entscheidend darauf ankom-
men, was im referentenentwurf konkret zu lesen sein wird.

dazu passt das Vorhaben, den rechtsanspruch auf Hilfen zur
erziehung (mit Ausnahme der erziehungsberatung) von den
eltern auf die Kinder und Jugendlichen zu verlagern. das hört
sich gut an, war die Vermittlung von Hilfen meist auf die Koope-
ration der eltern angewiesen. Tatsächlich aber ist die geplante
Verlagerung fachlich, finanziell und rechtlich problematisch. 
bei den „akuten Hilfen“ ging der Gesetzgeber bisher davon aus,

dass die unterstützung, begleitung und erziehung der jungen
Menschen wesentlich durch die eltern geschieht. Wie im GG
Art. 6 verankert, sind sie erziehungsberechtigt und erziehungs-
verantwortlich. dafür gab es gute Gründe: durch die eltern wer-
den die Kinder nach und nach in die Gesellschaft eingeführt.
durch sie lernen sie wesentlich, sich zu orientieren und zu wach-
sen (auch im Ablösungsprozess zu den eltern). Wenn also Pro-
bleme bestehen, dann liegt der Auftrag der Klärung dieser Pro-
bleme in erster Linie bei den eltern. Fachlich droht jetzt die
Gefahr, dass die elterliche Verantwortung zum Teil durch eine
Gewährleistung der öffentlichen Jugendhilfe ersetzt wird. damit
entsteht die Gefahr, dass die Kinder- und Jugendhilfe Abstand
nimmt vom Grundprinzip einer notwendigen familiensystemi-
schen sichtweise der Problemlagen.

nicht zuletzt ist damit auch die Frage verbunden, wie Kinder-
und Jugendliche ihre rechtsansprüche überhaupt durchsetzen
können, wenn die eltern nur noch mittelbar beteiligt sind.

Rechte von Kindern und Jugendlichen

Fest geplant ist die Verankerung einer Ombudschaft für die
rechte der Kinder- und Jugendlichen, verbunden mit einem
uneingeschränkten beratungsanspruch. diese grundsätzlich
positive entwicklung wird jedoch nur einen deklamatorischen
Charakter haben. Aussagen über Ausstattung, Trägerschaft und
unabhängigkeit im Agieren werden nicht getroffen. Was ist zu
tun, wenn ein Jugendlicher eine andere Hilfe will? und wie und
wer wird eine Hilfe zur erziehung durchsetzen, wenn die eltern
als Anspruchsträger ausfallen? 

Ganz unabhängig von diesen fachlichen Fragen wird auch
hier die finanzielle dynamik kommunaler Haushaltsgestaltung
auch in bezug auf die rechte von Kindern in den blick zu neh-
men sein. Wenn das Handeln der sozialpädagogischen Fachkräf-
te zunehmend durch Handlungsanweisungen bestimmt wird, ist
es fast schon folgerichtig, dass auf die billigste Hilfe verwiesen
wird. denn das risiko, dass sich Jugendliche und vor allem Kin-
der auf rechtsansprüche beziehen und Forderungen stellen,
scheint begrenzt zu sein.
neben diesen Vorhaben wird es eine Vielzahl weiterer Verände-
rungen geben. diese betreffen die Kostenheranziehung, die Wei-
terentwicklung der Heimaufsicht, stärkung von Pflegefamilien,
Kinderschutz und Qualitätsentwicklung. damit folgt das Minis-
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NACHGEDACHT

Von Franz Kafka wurde

1915 das Gleichnis „Vor

dem Gesetz“ veröffent-

licht. Der Text handelt von dem Versuch eines Mannes vom

Lande, in das „Gesetz“ hineinzugelangen. Der Mann erfährt

von einem Türhüter, der „vor dem Gesetz“ steht, dass es

möglich sei, aber nicht jetzt. Der Mann wartet und wartet,

dass ihm der Türhüter Einlass gewährt. Das Warten dauert le-

benslang. Der Mann versucht alles, um ins Gesetz hineinzu-

kommen. Er versucht, den Türhüter zu überreden, zu beste-

chen. Er droht und bittet sogar die Flöhe im Pelzkragen des

Türhüters, ihm zu helfen. Aber alles ist vergeblich. Kurz bevor

der Mann stirbt, fragt er den Türhüter, warum in all den Jahren

niemand außer ihm Einlass verlangt hat. Der Türhüter antwor-

tet, dieser Eingang sei nur für ihn bestimmt gewesen. Er wer-

de ihn jetzt schließen. – Das, was Kafka beschreibt, ist natür-

lich kein Szenario für das geplante Bundesteilhabegesetz.

Dennoch lassen sich gedanklich Verbindungen herstellen und

folgende provokante Fragen stellen: Stehen Menschen mit

Behinderung „vor dem Gesetz“? Welches Recht oder welche

Rechte brauchen sie? Wer öffnet für mehr gleichberechtigte

Teilhabe die Tore? – Auch nachstehende Aphorismen sind

eine Einladung, über Gesetze und Gesetzesverfahren selbst-

kritisch nachzudenken und sich für gute Gesetze im Interesse

der Menschen einzusetzen: 

„Aus Bequemlichkeit suchen wir nach Gesetzen.“ (Novalis)

„Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist

es notwendig, kein Gesetz zu machen.“ (Montesquieu)

„Aber man kann zweifeln, ob es wohlgetan ist, alle Handlun-

gen der Menschen durch eine Kette von Gesetzen fest zu um-

grenzen, so dass sie eine Übertretung nicht mehr wagen.“

(Johann Amos Comenius)

„Dieses Recht auf Leben, Nahrung und Unterkunft, auf medi-

zinische Versorgung, Bildung usw. ist ein dem Menschen an-

geborenes Recht, das unter keinen Umständen eingeschränkt

werden darf, nicht einmal im Hinblick darauf, ob der Betref-

fende für die Gesellschaft ,von Nutzen ist‘.“ (Erich Fromm)

„Deswegen besitzt ein Gesetz so viel an Geltungskraft, als es

an der Gerechtigkeit teilhat. In menschlichen Angelegenheiten

heißt aber etwas gerecht, wenn es gemäß der Regel der Ver-

nunft recht ist.“ (Thomas von Aquin)

Thorsten Hinz

Dr. Thorsten
Hinz

Geschäftsführer 
des CBP 
E-Mail: thorsten.
hinz@caritas.de

Was gerecht ist, sagt die Vernunft 

terium der in der Vergangenheit vielfach geäußerten Kritik an
der bisherigen Ausübung dieser Handlungsbereiche. interessant
ist aber zugleich, was nicht novelliert wird. Aussagen zu Qualifi-
kationsprofilen, der Praxis der Ausschreibung beziehungsweise
Vergabe von trägerbezogenen Leistungen der Jugendhilfe und
zu Fallzahlen werden nicht getroffen. Zwar bleibt es beim Fach-
kräftegebot, inwieweit dies aber auf die Handlungsbereiche der
„großen Lösung“ übertragen wird, bleibt unklar. 

Große Veränderungen brauchen Zeit

die Kinder- und Jugendhilfe steht vor einer der größten Verän-
derungen seit über 15 Jahren. Tatsächlich ist im rahmen der stär-
kung der rechte der Kinder und der behindertenrechtskonven-
tion eine Veränderung notwendig. Überraschend ist die eile der
umsetzung. Knapp zwei Jahre nach der Ankündigung soll der
Gesetzesentwurf in das Gesetzgebungsverfahren einfließen. die
Fachverbände und interessenvertretungen der Jugendhilfe
haben im Vorfeld nur bruchstückhafte informationen erhalten.

unabhängig von der inhaltlichen Qualität werden im ergeb-
nis die Möglichkeiten zur kostenmindernden einflussnahme

durch Länder und Kommunen gestärkt. eine „radikale“ Varian-
te erfährt diese Absicht in dem „Angebot“ von Finanzminister
schäuble, die standards der behinderten- und Jugendhilfe als
Ausgleichsposition für die Ausgestaltung des Finanzausgleichs
zwischen bund und Ländern anzubieten. 

damit droht die novelle zu einem weiteren baustein der neo-
liberalen umgestaltung der Gesellschaft zu werden: Kostensen-
kung bei sozialstaatlichen Aufgaben; reduzierung entsprechend
finanzierter Hilfeangebote; stärken individueller rechte bei
gleichzeitigem schwächen der Möglichkeit, diese auch durchzu-
setzen. Mehr als die Hälfte aller sozialarbeitenden und über 80
Prozent aller im sozialen sektor beschäftigten bewegen sich in
den Wirkungskreisen der Kinder- und Jugendhilfe. Grund genug,
sich auf einen „heißen Herbst“ einzustellen, aus der reform des
sGb Viii vielleicht doch noch eine bessere sache zu machen.
Aktuelle informationen unter: www.buendnis-jugendhilfe.de; zu
den Plänen zum Finanzausgleich: http://tinyurl.com/jmfnlyu 

Wilfried Nodes 
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